
Drucksache Nr. 61/25 B 

Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung  
des Jahresabschlusses der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

zum 31.12.2023 durch das Rechnungsprüfungsamt 

1. Rechtliche Grundlagen

Die Feststellung des Haushaltsplanes, die Abnahme der Jahresrechnung und die Entlastung der Kir-
chenleitung sind nach Artikel 32 Nr. 4 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau (EKHN) Aufgaben der Kirchensynode. 

Die Abnahme des Jahresabschlusses und der Entlastungsbeschluss setzen die Prüfung des Jahresab-
schlusses durch das Rechnungsprüfungsamt voraus. Das Prüfungsverfahren selbst richtet sich nach 
dem Kirchengesetz über das Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
(Rechnungsprüfungsamtsgesetz – RPAG vom 24.11.2012 (ABl. der EKHN 2013 Seite 38, 55). Im Be-
richtszeitraum gab es einen regelmäßigen Austausch zwischen Rechnungsprüfungsamt, Rechnungs-
prüfungsausschuss und den Dezernaten der Kirchenverwaltung. Das Rechnungsprüfungsamt leitet den 
Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gesamtkirche mit der Stellungnahme der 
Kirchenleitung dem Rechnungsprüfungsausschuss zu.  

Gemäß § 5 Absatz 3 RPAG nimmt der Rechnungsprüfungsausschuss zu dem Prüfungsbericht abschlie-
ßend Stellung und legt das Ergebnis seiner Beratungen dem Kirchensynodalvorstand zur Beschlussfas-
sung über die Entlastung durch die Kirchensynode vor. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss fügt seiner Stellungnahme den „Prüfungsbericht zum Jahresab-
schluss 2023 der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“ als Anlage bei. 

Der Budgetbereich 13 des Rechnungsprüfungsamtes wurde am 6. Oktober 2025 von zwei Mitgliedern 
des Rechnungsprüfungsausschusses geprüft. Das Protokoll der Prüfung findet sich als Anlage VIII zum 
Prüfungsbericht. 

2. Bemerkungen zum Jahresabschluss 2023

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung in der Zeit von April bis September 2025 durchgeführt. 
Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung vom 2. Oktober 2025 den Jahresabschluss abschließend festge-
stellt. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in seinen Sitzungen kontinuierlich über den Stand der Prü-
fung des Jahresabschlusses 2023 und der vom Rechnungsprüfungsamt festgestellten Problematiken 
informiert und beraten. 
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Rechnungsprüfungsausschuss der 13. Kirchensynode 
 

In der Sitzung vom 6. Oktober 2025 hat der Rechnungsprüfungsausschuss beschlossen, der Synode die 
Entlastung der Kirchenleitung zu empfehlen. 

Diese Empfehlung erfolgt trotz der festgestellten Mängel und Beanstandungen, die im Prüfungsbericht 
des Rechnungsprüfungsamtes aufgezeigt sind und drückt nicht aus, dass auf Berichtigungen und Kor-
rekturen durch die Kirchenverwaltung verzichtet werden kann.  

Der Jahresabschluss 2023 stellt den neunten doppischen Jahresabschluss der EKHN dar. Er weist eine 
Bilanzsumme in Höhe von 2.838.343.887,28 Euro und ein negatives Bilanzergebnis in Höhe von  
-92.415.228,62 Euro aus. 

Trotz des hohen negativen Bilanzergebnisses, das über dem Planansatz in Höhe von  0 Euro liegt, ist 
die finanzielle Lage der Kirche zwar angespannt, aber nicht dramatisch. 

Die Rücklagenentwicklung bleibt wie in den vergangenen Jahren positiv. Im Abschlussjahr 2023 erhöh-
ten sich die Rücklagen um 104.339.031,09 Euro. Die Ausgleichsrücklage wurde dabei um 
72.230.854,08 Euro erhöht, auf 307.742.490,50 Euro. 

Große Veränderungen entstanden bei den Personalkosten. Das von der Kirchenleitung in Auftrag ge-
gebene Versicherungsmathematische Gutachten berücksichtigt bereits die außergewöhnliche Erhö-
hung der Besoldung zum 1.3.2024 und die damit einhergehende notwendige aktualisierte Bewertung 
der Pensionsrückstellung. Bezogen auf die Ansprüche im Jahr 2023 ergibt sich eine Steigerung in Höhe 
von 130 Mio. Euro. Auch der Kalibrierungsfaktor der Beihilferückstellungen musste nach oben ange-
passt werden.  

Zusammen ergab sich eine Erhöhung der Versorgungsrückstellung in Höhe von 173 Mio. Euro gegen-
über dem Vorjahr. 

Positiv zu bewerten ist, dass sich die 2022 stark reduzierten stillen Reserven, ausgelöst durch die an-
gespannte Lage der Kapitalmärkte, im Berichtsjahr wieder aufbauen konnten. Die wesentlichen stillen 
Reserven übersteigen den im Reinvermögen ausgewiesenen negativen Vermögensgrundbestand in 
Höhe von -446 Mio. Euro (i. Vj. -462 Mio. Euro) insgesamt um EUR 167 Mio. Euro (i. Vj. -2 Mio. Euro). 

Unter Punkt 2.3 und Punkt 3 der Drucksache Prüfungsberichte sind Verstöße in der Rechnungslegung 
und Haushaltsausführung aufgezeigt, die jedoch nicht zu einem eingeschränkten Testat führten. Sie 
entsprechen weitgehend den Feststellungen der Prüfungsberichte der Vorjahre. 

Neu in diesem Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes ist die Anlage X, der „Bemerkungsbe-
richt“. 

Der Bemerkungsbericht führt die Liste der Feststellungen der vergangenen Jahre entsprechend dem 
Beschluss 35 zur Drucksache Nr. 06/25 weiter. Das Rechnungsprüfungsamt hat für den Bemerkungs-
bericht den aktuellen Bearbeitungsstand (Stand 22.9.2025) der einzelnen Punkte bei der Kirchenlei-
tung erfragt und die Antworten abschließend gewürdigt.  
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Die Kirchenleitung hat mit Schreiben vom 2. Oktober 2025 zum Prüfungsbericht Stellung genommen. 
Die Stellungnahme wird als Anlage IX Teil des Prüfungsberichtes und steht damit den Synodalen zur 
Verfügung. 

Ziel des Rechnungsprüfungsamtes ist „die Unterstützung kirchlicher Organe bei der Wahrnehmung ih-
rer Finanzverantwortung“ lt. §1 Abs.3 RPAG. 

Gerade für das Organ „Synode“ ergibt sich hier die Möglichkeit komprimierter Information über den 
Umgang der Kirchenleitung mit den Prüfungsfeststellungen der vergangenen Jahre. Der Bemerkungs-
bericht wird auch in den kommenden Prüfungsberichten aufgenommen, aktualisiert und fortgeschrie-
ben. Der ständige Kontakt zwischen Kirchenleitung, Kirchenverwaltung und Rechnungsprüfungsamt 
wird damit weiter gestärkt. 

Im Bemerkungsbericht über die Prüfungsfeststellungen muss auf den Punkt 9: IT-Sicherheit und Not-
fallkonzept für die in der Finanzbuchhaltung relevanten Systeme, besonders eingegangen werden. Hier 
handelt es sich um Feststellungen, die ein unverändert hohes Risiko für die EKHN aufzeigen und an 
denen intensiv gearbeitet werden muss. Handlungsbedarf ist mit Blick auf alle Organisationseinheiten 
der EKHN notwendig, die in ihrer Gesamtheit durch Mängel der IT betroffen sind. 

3. Entlastungsempfehlung 

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Kirchensynode gemäß Beschluss vom 6. Oktober 2025 
folgende Entlastungsempfehlung: 

„Der Jahresabschluss 2023 vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Haushaltsausführung sowie der Vermö-
gens-, Finanz- und Ergebnislage der Gesamtkirche der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt die Entlastung der Kirchenleitung gem. Artikel 32 Nr. 4 der Kir-
chenordnung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für das Haushaltsjahr 2023. 

Die Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes entsprechend des Prüfungsberich-
tes sind zu beachten und umzusetzen.“ 

 

 

Jutta Trintz 

Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses 
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  Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
- Gesamtkirche -

Darmstadt

Anlage zur Drucksache Nr. 61/25 B
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II    Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31.12.2023 Anlage I

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr
vom 1.1.2023 bis 31.12.2023 Anlage II

Anhang für das Haushaltsjahr 2023 Anlage III

Haushaltsvergleich als Anlage zum Jahresabschluss
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Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
- Gesamtkirche - Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31.12.2023

   Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau III

Abkürzungsverzeichnis

ABl. Amtsblatt

Abs. Absatz

BBesO Bundesbesoldungsordnung

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informations-

technik 

Diakonie Hessen Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in

Hes sen und Nas sau und Kurhessen-Wal deck

e.V., Frankfurt a.M.

EBBVO Rechtsverordnung über die Erfassung, Bewer-

tung und Bi lanzie rung des Ver mögens in der

Evange li schen Kirche in Hessen und Nassau

EKHN Evangelische Kirche in Hessen und Nassau,

Kör per schaft des öffentlichen Rechts, Darm-

stadt

EUR Euro

Evangelische Ruhegehaltskasse

oder ERK

Evangelische Ruhegehaltskasse in Darm stadt,

Anstalt des öffentlichen Rechts, Darm stadt

EZVK Evangelische Zusatzversorgungskasse, An-

stalt des öf fentlichen Rechts, Darm stadt

GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts
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Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
- Gesamtkirche - Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31.12.2023

IV    Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GrVVO Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchli-

chen Grund vermögens (Grundvermögensver-

ord nung)

i.S.v. im Sinne von

i.Vj. im Vorjahr

i.V.m. in Verbindung mit

IDW PS Institut der Wirtschaftsprüfer Prüfungsstan-

dard

IPOS Institut für Personalberatung, Organisa tions-

ent wicklung und Supervision in der EKHN

JVA Justizvollzugsanstalt

KHO Kirchengesetz über die Haushalts- und Wirt-

schaftsfüh rung in der Evangelischen Kirche in

Hes sen und Nassau

KO Ordnung der Evangelischen Kirche in Hessen

und Nassau

MACH MACH AG, Lübeck
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   Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau V

MACH C/S Finanzbuchhaltungssoftware der MACH AG

Mio. Millionen

NRAV nicht realisierbares Anlagevermögen

NHK Normalherstellungskosten

jur. PdöR juristische Person des öffentlichen Rechts

PV Pfarreivermögen

RAV realisierbares Anlagevermögen

Rechnungsprüfungsamt Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen

Kirche in Hessen und Nassau

RPA-EKHN PS Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen

Kir che in Hes sen und Nas sau Prüfungs stan-

dard

RPAG Kirchengesetz über das Rechnungsprüfungs-

amt der Evangelischen Kirche in Hessen und

Nassau

S. Satz oder Seite

SOPO Sonderposten

TEUR Tausend Euro

USt. Umsatzsteuer
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Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
- Gesamtkirche - Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31.12.2023

VI    Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

VAG Gesetz über die Beaufsichtigung der Versi-

che rungsunter nehmen - Versicherungs auf-

sichts gesetz

Versorgungsstiftung Versorgungsstiftung der Evangelischen Kirche

in Hessen und Nas sau, nicht rechtsfähi ge

kirchli che Stiftung, Darmstadt

vgl. vergleiche
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- Gesamtkirche - Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31.12.2023

   Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 1

1. Prüfungsauftrag

Das Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

(Rechnungsprüfungsamt) ist gem. § 2 Abs. 1 des Kirchengesetzes über das Rech-

nungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

(Rechnungsprüfungsamtsgesetz – RPAG) vom 25. April 2009 (ABl. der EKHN 2009

S. 223), geändert am 24. November 2012 (ABl. der EKHN 2013 S. 38, 55) i.V.m.

§ 79 Abs. 2 des Kirchengesetzes über die Haushalts- und Wirtschaftsführung in der

Evan ge lischen Kirche in Hessen und Nassau (Kirchliche Haushaltsordnung – KHO)

vom 26. November 2015 (ABl. der EKHN 2015 S. 389), zuletzt geändert am 10. Mai

2025 (ABl. der EKHN 2025 S. 99) mit der Prüfung des Jah res ab schlus ses der Ge samt-

kirche der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau beauftragt. 

Der Jahresabschluss umfasst gem. § 50 Abs. 1 und 2 KHO die Bilanz, die Ergebnis-

rechnung, die Investitions- und Finanzierungsrechnung, die Kapitalflussrechnung und

den Anhang. Ferner sind im Jahresabschluss alle Haushaltsmittel der Ergebnisrech-

nung sowie der Investitions- und Finanzierungsrechnung nach der Ord nung des Haus-

halts darzustellen. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist diesem Be richt als

An lagen I – V bei ge fügt. 

Das Prüfungsverfahren selbst richtet sich insbesondere nach § 4 RPAG. Das Rech-

nungsprüfungsamt ist gem. Art. 67 der Ordnung der Evangelischen Kirche in Hes sen

und Nas sau (Kirchenordnung – KO) vom 17. März 1949 in der Fassung vom

20. Februar 2010 (ABl. der EKHN 2010 S. 118), zuletzt geändert am 29. Novem-

ber 2024 (ABl. der EKHN 2024 S. 223) eine unabhängige Prüfungsinstanz für alle Ge-

schäfts be rei che, Auf gaben felder und Einrichtungen der Evangelischen Kir che in Hes-

sen und Nas sau. 

Das Rechnungs prüfungsamt stellt nach Art. 67 Abs. 1 der Kir chenordnung die kirchli-

che Finanz kon trolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Evangelischen Kirche in

Hessen und Nassau sicher.

In seiner Prüfungstätigkeit ist das Rechnungsprüfungsamt gem. § 1 Abs. 2 RPAG un-

abhängig und nur an die geltenden Gesetze und allgemein verbindlichen Vorschrif ten

gebunden. Es prüft nach pflichtgemäßem Ermessen. Ihm können keine Weisungen er-

teilt werden, die die Aus wahl, den Umfang, die Art und Weise oder das Ergebnis der

Prüfung betreffen. Die Prüfung soll zeitnah erfolgen. Sie kann bereits begleitend erfol-

gen und soll an Ort und Stelle durchgeführt werden, soweit dem Rechnungsprüfungs-

amt dies nicht an seinem Dienstsitz zweckmäßiger erscheint (§ 4 Abs. 2 RPAG).

Anlage zur Drucksache Nr. 61/25 B

PDF-Seite 012



Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
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Jahresabschluss zum 31.12.2023

2    Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Ziel der Rechnungsprüfung ist nach § 1 Abs. 3 RPAG die Unterstützung kirchli cher Or-

gane bei der Wahrnehmung ihrer Finanzverantwortung.

Zur detaillierten Darstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 ha ben wir

weitergehende Erläute run gen zu ein zel nen Posten des Jahres ab schlus ses in An la ge VI

vorgenom men.

In Anwendung von § 5 Abs. 3 RPAG leitet das Rechnungs prüfungsamt den Prüfungs-

bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gesamtkir che der Evangelischen

Kirche in Hessen und Nassau sowie die Stellungnahme der Kirchenleitung (Anlage IX)

dem Rech nungs prüfungs aus schuss zu. Der Rech nungs prüfungs aus schuss der Kir-

chensy node nimmt zu dem Prü fungs bericht ab schlie ßend Stellung und legt das Er geb-

nis sei ner Be ratun gen dem Kir chen synodal vorstand zur Beschluss fas sung durch die

Kir chen synode vor.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses legt das Rechnungsprüfungsamt für

die Gesamtkirche der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau einen Bericht zur

Haushalts- und Wirtschaftsführung vor, den sogenannten Bemerkungsbericht

(Anlage X). Darin werden die Ergebnisse der Prüfungen zusammengefasst, soweit sie

für die Entlastung der Kirchenleitung maßgeblich sind, oder im Gesamtkontext von der

Gesamtkirche für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau verantwortet werden

(Ordnungsmäßigkeitsrahmen). Der Bericht wird künftig weitergeführt, um transparent

die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, wie die Abarbeitung der Beanstandungen er-

folgt.

Anlage zur Drucksache Nr. 61/25 B
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   Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 3

2. Gegenstand und Durchführung der Prüfung

2.1 Gegenstand der Prüfung

Das Rechnungsprüfungsamt prüft den Jahresabschluss der Gesamtkirche der Evan-

gelischen Kirche in Hessen und Nassau zum 31. Dezember 2023 un ter Ein be zie hung

der Buch füh rung. Die Auf stellung des Jah resab schlusses nach den Vor schrif ten des

kirch li chen Haus halts rechts der Evan geli schen Kirche in Hessen und Nassau und den

er gän zen den Be stim mungen so wie die uns er teilten Auf klärungen und Nach weise lie-

gen in der Ver ant wor tung der gesetzlichen Ver treter der Gesamtkirche der Evangeli-

schen Kir che in Hes sen und Nassau. Die Auf gabe des Rech nungs prüfungs amtes ist

es, auf Grund la ge der von ihm durch geführ ten Prü fung unter Einbe ziehung der Buch-

füh rung und der ihm er teilten Auf klärungen und Nachwei se ein Urteil über den Jahres-

ab schluss abzu geben.

Gemäß § 7 Abs. 1 RPAG bewirtschaftet das Rechnungsprüfungsamt einen eigenen

Bud get bereich im Haushalt der Gesamtkirche der Evangelischen Kirche in Hessen und

Nas sau (Budgetbereich 13). Die Prüfung des Budgetbereichs des Rechnungs prüfungs                     -

amtes ist nach § 9 Abs. 3 RPAG dem Rechnungsprüfungsausschuss der Kir chensyno-

de über tragen. 

Dieser hat den Budgetbereich 13 für das Haushaltsjahr 2023 am 6. Oktober 2025

durch zwei Mit glie der vor Ort und digital geprüft und die Ab nah me des Bud get be rei ches

des Rech nungs prüfungs amtes emp foh len. Das Proto koll ist die sem Be richt als Anlage

VIII bei ge fügt. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften, die nicht unter die Auf-

gaben des Rechnungsprüfungsamtes fallen, ge hören nur insoweit zu den Aufgaben un-

serer Prüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkun gen

auf den Jahresabschluss ergeben.

2.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze ord nungsmäßiger

Prü fung be ach tet. Danach ist die Prüfung so zu pla nen und durchzuführen, dass Un-

richtig kei ten und Ver stöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses we sent-

lich aus wir ken, mit hinrei chen der Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen der Prü fung

wer den Nach weise für die An gaben in der Buchführung so wie im Jahresab schluss

über wie gend auf der Ba sis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um fasst die Beurtei-

lung der ange wandten Bi lanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsät ze, der

we sentli chen Ein schät zungen der gesetzlichen Vertreter so wie die Würdigung der Ge-

samt darstellung des Jahresabschlusses. 

Anlage zur Drucksache Nr. 61/25 B
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Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
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Jahresabschluss zum 31.12.2023

4    Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auf fas sung, dass die Prü fung eine hinreichend si-

chere Grundlage für das Prü fungs urteil bil det.

Im Rahmen der Prüfungsplanung hat das Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage

eines risiko- und systemorientierten Prüfungsan satzes zunächst eine Prüfungs stra tegie

erarbeitet. 

Die hierzu erforderliche Risikoanalyse basiert auf:

· unserem Verständnis über die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau so wie

der Gesamtkirche, der Props teien, der Dek anate, der Kirchengemeinden und Ein-

richtungen sowie ihres Um felds, ihrer wesentlichen Ziele, Aufgaben und Aus-

richtung,

· analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Lage der Gesamtkirche

der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau,

· einer Beurteilung der Auswahl und Anwendung von Rechnungslegungsmetho-

den,

· unserem Verständnis über die Strategien, Ziele und Risiken im Rahmen der Ver-

sorgungsabsicherung,

· einer Beurteilung des internen Kon trollsystems sowie

· der Prozesse und Strukturen bei Anbindung an externe Dienstleis ter.

Bei der Beurteilung des Risikos einer wesentlichen Fehlaussage im Jahresabschluss

hat das Rech nungs prüfungsamt sowohl Risiken auf Ebene des Jahresabschlusses ins-

ge samt als auch Ri si ken auf Aussageebene, das heißt für die Abbil dung ein zelner Ar-

ten von Ge schäfts vor fällen sowie für einzelne Kon tensal den und Bilanzangaben, ein ge-

schätzt. Dabei wur den auch unsere Feststel lungen aus der Prüfung des vorheri gen

Jahresabschlusses berücksichtigt.

Auf Grundlage der Risikobeurteilung wurden die Schwerpunkte der Prü fung des Jah-

res ab schlusses so wie Art und Um fang der Prüfungshandlungen festge legt. Da bei wur-

den auch die zeitli che Abfolge der Prüfung und des Mitarbeiten denein satzes ge plant.
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Als Ergebnis des Beurteilungsprozesses hat das Rechnungs prüfungsamt folgen de

Schwerpunkte gesetzt:

· Ordnungsmäßigkeit der Buchführung,

· Bewertung der Finanzanlagen zur Absicherung von Versorgungslasten,

· Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Rechnungsabgrenzungs-

posten,

· Vollständigkeit und Bewertung der Versorgungsrückstellungen sowie Ordnungs-

mäßigkeit der Ermittlung des Anpassungsfaktors der Kopfschäden bei der Be-

rech nung der Beihilferückstellung,

· Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der gesamtkirchlichen Personalfäl le,

· Prüfung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtkirchlicher Baumaßnahmen, 

· Prüfung des Prozesses der Jahresabschlussbuchungen und Jahresabschluss-

erstellung sowie

· Umsetzung der Kirchenleitungsbeschlüsse mit finanziellen Auswirkungen im Jah-

resab schluss. 

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System-

und Funktionstests, analytische Prüfungshand lungen sowie Einzelfallprüfungen.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen in ternen Kontrollsys-

tems wurden für die Beurteilung der Risiken we sentlicher Fehlaussagen im Jahresab-

schluss so wie für die Auswahl von Art, Umfang und zeitlicher Eintei lung der für die ein-

zel nen Prü fungs ziele durchzuführenden analytischen Prü fungshand lungen und Ein-

zelfall prü fungen her angezogen.

Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir in Stichproben Bestätigungen der für

die Ge samt kirche der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau tätigen Kredit in sti-

tute so wie für die Liefer- und Leistungsbeziehun gen einge holt. Die Be stim mung die ser

Stichproben erfolgte in Abhängigkeit von Art und Umfang der je weils zu beurtei lenden

Geschäftsvorfälle im Wege einer bewussten Aus wahl aus der zu prü fen den Grundge-

samtheit.
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Die Prüfung der Sondervermögen und Verpflichtungen gegenüber Sondervermögen er-

folgte im Rahmen der Prüfung der Gesamtkirche begleitend und in Teilen mittels ei ner

prü feri schen Durch sicht gemäß RPA-EKHN PS 350. Die Haushalte und Jahresab-

schlüsse der Son der vermögen werden überwiegend separat durch das Rechnungs-

prüfungsamt geprüft.

Grundlage für die Prüfung der Bewertung der Gebäude der Gesamt kirche der Evan ge-

lischen Kirche in Hessen und Nassau gem. § 12 Abs. 5 EBBVO waren Bewertungs gut-

achten der Kirchenverwaltung. Die Bewertung erfolgte nach einem vereinfachten und

anerkannten Verfahren (§ 12 Abs. 4 EBBVO). Die Auswahl des anzuwendenden Ver-

fahrens erfolgte durch die Kirchenleitung. Wir haben uns durch Plausibilitätskon trollen

und Einzelfallprüfungen von der Verwertbar keit der Ergebnisse der Kirchenver waltung

überzeugt. Nach unserer Auffassung war die Vorgehensweise im Rahmen der Bewer-

tung inso weit sachgerecht und schlüssig.

Wesentliche Grundlage für die Beurteilung der Bewertung des Deckungsgrades der

Versorgungslasten bei der Evangelischen Ruhegehaltskasse in Darmstadt war die ver-

sicherungsmathematische Ermittlung von Rüß, Dr. Zimmermann und Partner (GbR),

Beratende Aktuare, Hamburg, vom 24. Juni 2024. Wir haben uns von der Qua li fi ka tion

des Sach verständigen überzeugt und die Verwertbarkeit seiner Arbeit an hand von

Plau si bilitäts kontrollen eingeschätzt. Nach unserer Auffassung ist die Vor ge hens weise

im Rahmen der versicherungsmathemati schen Ermittlung sach ge recht und schlüssig.

Bei der Prüfung der versicherungsmathematischen Berechnung der Versorgungsrück-

stellungen, die die Pensions- und die Beihilferückstellung beinhalten, haben wir unser

Ur teil auf das Gut ach ten der Rüß, Dr. Zim mer mann und Partner (GbR), Beratende Ak-

tua re, Hamburg, vom 18. Juni 2024 ges tützt. Wir ha ben uns von der Quali fi ka tion des

ver si che rungsma thema ti schen Sach ver ständi gen über zeugt und die Be wer tung der

Ver sor gungsrück stellun gen mittels Plau si bili täts kon trol len sowie Prü fungs hand lun gen

nach vollzogen. Nach un se rer Auf fas sung ist die Vor ge hens weise im Rah men des Gut-

ach tens sach ge recht und schlüs sig.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Gesamtkirche der Evan ge li-

schen Kirche in Hessen und Nassau hat das Rechnungsprüfungsamt jahresübergrei-

fend als ei nen Prü fungsschwerpunkt im Bereich Personal die Besoldungsfälle be trach-

tet. Ge prüft wur de die ord nungsgemäße Gewährung der Familienzuschläge an Pfarre-

rinnen und Pfar rer so wie an Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte. Im Bereich der

gesamtkirchlichen Angestellten wurden neue Personalfälle sowie Bestandsfälle ei ner

Prüfung unterzogen. Es er ging ein ge son der ter Prü fungs be richt.
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Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses in der Zeit von April 2025 bis September

2025 durch ge führt. Organisatorische Rahmenbedingungen führten in den Ferienzeiten

vereinzelt zu Verzögerungen und mehrfachen Unterbrechungen.  

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Der Leiter der

Kirchenverwaltung sowie der Leiter des Dezernats Finanzen, Bau und Liegen schaften

haben uns am 2. Oktober 2025 die Voll stän dig keit des Jah res ab schlus ses der Ge samt-

kir che der Evan gelischen Kirche in Hessen und Nassau gem. § 50 Abs. 6 KHO schrift-

lich be stätigt und den Jah resab schluss un ter zeichnet.

Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 3. April 2025 den vom Leiter der Kir chen ver-

wal tung vor gelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 aufgestellt. Nach Ab-

schluss der Prü fung durch das Rechnungsprüfungsamt und Umsetzung der Prü fungs-

feststel lungen und -hinweise hat die Kirchenleitung am 2. Oktober 2025 den Jah res ab-

schluss ab schlie ßend festgestellt. Die Stellungnahme der Kirchenleitung zum Prü-

fungsbericht ist als Anlage IX beigefügt.

2.3 Verstöße in der Rechnungslegung und Haushaltsausführung

Die Prüfung hat sich darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften über die

Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses samt dessen Anlagen sowie

der Haushaltsausführung beachtet wurden.

Hinsichtlich der Prüfungsergebnisse zu Feststellungen in der Rechnungslegung und

Haushaltsführung sowie zu Feststellungen zum Jahresabschluss im Bereich der Buch-

führung sowie der Ordnungsmäßigkeit verweisen wir auf den Bemerkungsbericht in An-

lage X.

Vorlage des Jahres abschlusses

Entgegen der Verpflichtung des § 84 KHO haben die Kirchenverwaltung und die Kir-

chen lei tung den Jahresabschluss nicht bis zum 31. Mai des Folgejahres beim Rech-

nungs prüfungsamt vorgelegt.
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3. Feststellungen zum Jahresabschluss

Übergabe und Abrechnung von Verfügungsmitteln

Im Rahmen des Amtswechsels der Leitung der Kirchenverwaltung wurden die Verfü-

gungsmittel geprüft, insbesondere die Übergabeprotokolle und die Löschung aller Voll-

machten und Berechtigungen. 

Bilanzierungsabteilung

In der Finanzbuchhaltung der Gesamtkirche ist keine Bilanzierungsabteilung eingerich-

tet. Zudem besteht kein implementiertes und dokumentiertes Risikomanagementsys-

tem im Hinblick auf die Jahresabschlusserstellung. Dies führt zu einer erhöhten Anfäl-

ligkeit für Fehler bei der Rechnungslegung sowie zu einer eingeschränkten Früherken-

nung wesentlicher Risiken. Wir empfehlen erneut die Einrichtung einer Bilanzierungs-

abteilung.

Anlagen zum Anhang

Der überwiegende Teil der im Jahresabschluss enthaltenen Anlagen zum Anhang, sog.

Spiegel (insbesondere Anlagenspiegel, Rückstellungsspiegel, Verbindlichkeitenspiegel

sowie Rücklagenspiegel) konnten nicht systemseitig generiert werden. Die Erstellung

erfolgte manuell. Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass die erstellten Spiegel über-

wiegend fehlerhaft waren.

Die manuelle und fehleranfällige Erstellung der Spiegel beeinträchtigt die Verlässlich-

keit und Nachvollziehbarkeit der Abschlussangaben. Zudem entspricht sie nicht den

Grundsätzen eines ordnungsmäßigen Rechnungswesens, da eine systemgestützte und

konsistente Abbildung von Abschlussinformationen grundsätzlich sicherzustellen ist.

3.1 Einbezogene Sondervermögen und Verpflichtungen gegenüber
Sondervermögen

Als Sondervermögen und Verpflichtungen gegenüber Sondervermögen sind die Bi lanz-

summen der Sonderhaushalte auszuweisen, wenn der Sonderhaushalt nicht kon soli-

diert wird (vgl. § 67 S. 2 KHO, Anlage Begriffsbestimmungen Nr. 62 KHO sowie

§ 9 Abs. 2 EBBVO). Die nach fol gen den Son der ver mö gen und Ver pflich tun gen ge gen-

über Son der ver mö gen wurden in Hö he ih rer Bi lanz summe zu sam menge fasst aus ge-

wiesen:
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Tagungsstätten

· Jugendbildungsstätte Evangelische Jugendburg Hohensolms

· Kloster Höchst – Tagungshaus und Jugendbildungsstätte 

· Martin-Niemöller-Haus

· Tagungsstätte im Schloss Herborn

Stiftungen

· Hans und Maria Kreiling-Stiftung

· Hermann-Schlegel-Stiftung

· Hildegard und Karl Bär-Stiftung

· Renate Knautz & Erhard Heer-Stiftung

· Scio-Stiftung

· Stiftung Bedenken und Versöhnen

· Stiftung Gemeinde im Aufbruch

· Zur-Nieden-Stiftung

· Chorstiftung Philipp Reich

Weitere Sondervermögen

· Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Hessen

· Bachchor Mainz

· Betrieb gewerblicher Art im Zentrum Verkündigung

· Chorverband der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

· Evangelische Jugend in Hessen

· Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision in der

EKHN - IPOS

· Kirchlicher Fonds für Arbeitsbeschaffung

· Landesorganisation Erwachsenenbildung

· Posaunenwerk der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

· Regionaler Arbeitskreis für Erwachse nenbildung Rheinland-Pfalz

· Schulwerk der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
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3.2 Jahresabschluss

Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist ord-

nungs mä ßig aus den Bü chern und den weiteren geprüften Unterlagen ent wi ckelt wor-

den. Die ge setzli chen Vor schriften in der Bilanz zu Ansatz, Aus weis und Be wer tung

sind be ach tet worden.

Beim Sondervermögen sowie den Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen

wurden beim Schulwerk der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau abwei chend
die Bilanzwerte zum 31. Dezember 2022 im Jahresabschluss der Ge samtkir che zum

31. Dezember 2023 bilanziert.  

Die ge setzli chen Vorschriften für die Ergebnisrechnung sind be ach tet worden. Hin-

sichtlich des Ausweises kam es zwischen den einzelnen Konten in der Ergebnis rech-

nung zu Verschiebungen. Wesentliche Ausweis fehler zwi schen den ein zel nen Po si tio-

nen der Ergeb nisrechnung bestehen nicht. 

Im Rahmen unseres Schwerpunktes Prüfung des Prozesses der Jahresabschluss-

buchun gen und Jahresabschlusserstellung haben wir festgestellt, dass hierbei kein

ausreichendes und an gemessenes internes Kontrollsystem implementiert ist (i.S.v. § 44

Abs. 6 b KHO).  

3.3 Anhang zum Jahresabschluss

Die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss ent spre chen den Anforderungen des

§ 53 KHO und wurden um weitergehende An ga ben er gänzt. Im Rah men der Prü fung

wurden die Vollständigkeit der Mindestan ga ben und die Rich tig keit der An ga ben beur-

teilt. Diese Vorgehensweise erfolgt aufgrund der weitergehenden Informationsbe dürf-

nisse beim gesamtkirchlichen Jahresabschluss.  

Der als Anlage III beigefügte Anhang zum Jahresabschluss entspricht der vorgelegten

Fas sung der Kirchenverwaltung.

3.4 Investitions-, Finanzierungs- und Kapitalflussrechnung

Der Investitions- und Finanzierungshaushalt wird mit der Investitions- und Fi nanzie-

rungsrechnung abgeschlossen. In ihr sind die dem Haushaltsjahr zuzurech nenden Zu-

und Abgänge der mit der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ver bun denen Haus-

haltsmittel zu erfassen. Den Positionen der Investitions- und Finanzie rungs rechnung

sind die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjah res gegen überzus tellen. Ab-

weichungen (Plan-/Ist-Vergleiche) sind auszuweisen (vgl. § 51 Abs. 3 und 4 KHO).

Anlage zur Drucksache Nr. 61/25 B

PDF-Seite 021



Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
- Gesamtkirche - Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31.12.2023

   Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 11

Die Kapitalflussrechnung ist gem. der Anlage zu den Begriffsbestimmungen der

KHO (Nr. 42) die Darstellung der Zahlungsströme und Zahlungsmittelbestän de, die

über die Veränderung der Liquidität Auskunft gibt.

Der Zahlungsmittelfluss aus gewöhnli cher Ge schäfts tätig keit wird dabei grundsätzlich

indirekt, der Zahlungsmittelfluss aus der Investitions- und Fi nan zie rungs tätigkeit nach

der direkten Me thode entwickelt. In der Planung kann die Ka pi talfluss rechnung als An-

lage zum Haus halt vereinfacht dargestellt werden. Der Nach weis des Kapitalflus ses

kann eben falls vereinfacht werden oder direkt erfolgen.

Die uns zur Prüfung vorgelegte Investitions- und Finanzierungsrechnung sowie die Ka-

pitalflussrechnung für das Haus haltsjahr 2023 sind ord nungs mä ßig aus den Bü chern

und den wei te ren ge prüf ten Un ter la gen ent wickelt wor den. Die ge setzli chen Vor schrif-

ten wur den be ach tet. Die Gliede rung richtet sich nach der aktuell gültigen Haus halts-

syste ma tik.

Die als Anlagen V und VI beigefügte Investitions- und Finanzierungsrechnung so wie die

Ka pitalflussrechnung entsprechen der vorgelegten Fassung der Kirchen ver wal tung.

3.5 Beschluss der Kirchensynode über die Verwendung der Um-
stellungsrücklage aus der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2015

Beschlusslage der Zwölften Kirchensynode der Evangelischen Kir che in Hessen
und Nassau 

Auf der 14. Tagung der Zwölften Kirchensynode wurde folgende Verfahrensweise zur

Verwendung der Umstellungsrücklage aus der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2015

i.H.v. EUR 78.416.139,72 beschlossen (Drucksache Nr.04-02/22):

"Die Synode beschließt:

Die aus der Eröffnungsbilanz gebildete Sonderrück la ge (Umstellungsrücklage) in Hö he

von 78,4 Mio. Euro wird in Höhe von 52,2 Mio. Euro aufgelöst. 

a. 39,2 Mio. Euro (50% der Sonderrücklage) wer den zur Stärkung der Finanzdeckung

künftiger Verpflichtun gen dem Vermö gens grundbestand zugeführt.

b. In Höhe von 13 Mio. Euro wird zur Fi nanzie rung der in der Drucksache Nr. 04/22 dar-

gestellten Unter stützungssysteme im Prozess ekhn2030 eine neue zweckge bun de-

ne Rücklage gebil det, die von der Kir chenleitung zweckentsprechend zu be wirt-

schaften ist. Ab dem Haus haltsjahr 2023 ist die Verwendung der Rücklage in der

Haushalts- und Stel len planung auszuweisen.

Über die weitere Verwendung der verblei ben den Son der rücklage in Höhe von 26,2 Mio.
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Euro wird die Kirchenleitung ge beten, der Synode im Rahmen der Haus halts ein brin-

gung 2023 Vorschlä ge, insbesondere für Maßnahmen in den Bereichen Digitali sierung,

Nachhal tig keit und Klimaschutz sowie für innovative Pro jekte kirchli chen Le bens in Kir-

chengemeinden, Nachbarschaftsräumen und Dek anaten zu unter breiten."

Die Umsetzung der Beschlussziffern a. und b. erfolgte im Jahresabschluss zum

31. Dezember 2022. Die Verwendung der verbleibenden Sonderrücklage in Hö he von

EUR 26,2 Mio. wurde im Haushaltsplan 2023 in die Rücklage Zukunftsfonds umgeglie-

dert. Die bilanzielle Umsetzung ist zum 31. Dezember 2023 erfolgt.
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4. Stellungnahme zur Gesamtaussage des Jahres-
abschlusses

4.1 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und Ermessensspielräume

Gebäudebewertung

Grundlage für die erstmalige Bewertung der Gebäude im Rahmen der Eröffnungsbi lanz

zum 1. Januar 2015 der Gesamtkirche waren die Bewertungsgutachten der Bau ab tei-

lung der Kir chen verwaltung. Die Ermittlung der Gebäudewerte erfolgt gemäß § 70 KHO

i.V.m. § 12 Abs. 4 und 5 EBBVO nach einem vereinfachten und anerkann ten Ver fah-

ren. Die Kir chenleitung hat das Verfahren am 22. August 2013 be schlos sen. Grundlage

des Verfahrens ist die Bewertung auf der Basis von Normal her stel lungsko sten

(NHK 2000), indiziert auf den Stichtag der Eröffnungsbilanz, mit de ren Hil fe ein fiktiver

Neubauwert ermittelt wird.

Für die Ermittlung der Alterswertminderung und des individuellen Gebäudezustandes

zum Stichtag wurde ein vereinfachtes Verfahren (6-Bauteile-Modell) entwickelt, in dem

die Bauteile Konstruktion, Dach, Hülle/Fassade, Fenster/Tür, Bauteile Innen, Heiz-

ung/Lüftung/Sanitär und Elektro hinsichtlich des zeitlichen Renovierungsbedarfs beno-

tet und in prozentuale Abhängigkeit zur Abschreibungsdauer gebracht wurden („Note 1“

= Renovierung in 20-30 Jahren, „Note 2“ = Renovierung in 10-20 Jahren, „Note 3“ =

Renovierung in 5-10 Jahren, „Note 4“ = Renovierung in 2-5 Jahren sowie „Note 5“ =

Renovierung in 0-1 Jahren). Die Konstruktion wurde per Festlegung immer mit der No te

1 bewertet.

Das Rechnungsprüfungsamt hat sich durch Plausibilitätskontrollen und Einzelfallprü-

fungen von der Verwertbarkeit der Gutachten überzeugt. Nach unserer Auffassung ist

die Vorgehensweise im Rahmen der Bewertung sachgerecht und schlüssig.

Die Abschreibungen im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 erfolgen nach der li-

nearen Methode (vgl. § 63 KHO i.V.m. § 10 EBBVO). Mietwohnhäuser, Verwaltungs ge-

bäu de und sons ti ge Ge bäu de wer den über 67 Jahre abgeschrieben. Die Abschrei-

bungs dauer für Schu len, Jugendeinrichtungen und Wohnheime wurde ge mäß An lage 2

zur EBBVO auf 40 Jahre festgelegt.

Bewertung historischer Buchbestände 

Die Bewertung der historischen Buchbestände in der Zentralbibliothek der Evangeli-

schen Kirche in Hessen und Nassau, dem Laubachkolleg sowie der Bibliothek des

Theologischen Seminars der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau im Schloss

Herborn erfolgte gemäß § 59 KHO i.V.m. § 4 Abs. 4 EBBVO nach einem vereinfach ten

Verfahren. Demgemäß können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermö gens
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mit gleichbleibender Menge und gleichbleibendem Wert angesetzt werden, wenn die

Vermögensgegenstände nur geringen Veränderungen unterliegen. Die Bewertung er-

folgt in Anlehnung an die Vorgaben des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und

Kunst zur Pauschalbewertung Historischer Buchbestände der Wissenschaftlichen Bi-

bliotheken. Die Differenzierung erfolgt anhand unterschiedlicher Wertattribute

(Jahrhundert, Inkunabel, Handschrift, Illustration, Druck). Inkunabeln wurden mit

EUR 7.500, Drucke des 16. Jahrhunderts mit EUR 800, Drucke des 17. Jahrhunderts

mit EUR 320, Drucke des 18. Jahrhunderts mit EUR 250 sowie Drucke des

19. Jahrhunderts mit EUR 180 bewertet. Im Jahresabschluss werden historische Buch-

bestän de i.H.v. EUR 5.330.900 (i.Vj. EUR 5.330.900) ausgewiesen. 

Forderungen an das Evangelische Gymnasium Bad Marienberg 

Die gegen die Evangelische Gymnasium Bad Marienberg gGmbH bestehen den For de-

rungen aus Personalkostenerstattungen vor dem 31. Dezember 2014 i.H.v.

EUR 3.615.151 so wie aus Dar le hensforderungen i.H.v. EUR 3.252.693 wurden in vol ler

Höhe zum 1. Januar 2015 wertberichtigt. 

Bewertung der Versorgungsrückstellungen

Für die Bewertung der Versorgungsrückstellungen (Pensionen und Bei hilfen) der Pfar-

rerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam ten wurde ein ver-

sicherungsmathematisches Gutachten vorgelegt. Die Bewertung erfolg te hier bei gem.

§ 61 Abs. 6 KHO i.V.m. § 5 Abs. 4 EBBVO nach einem einheitlichen und fach lich an-

erkannten Verfahren, das von der Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem Kir chen-

synodalvorstand beschlossen wurde. Dabei wurden die folgenden Bewer tungs para-

meter von der Kirchenleitung und dem Kirchensynodalvor stand festgelegt: 

· Art des Gutachtens: Stichtagsgutachten zum 31. Dezember 2023,

· Abzinsungsfaktor: Rechnungszins 3,5 %,

· Fortschreibungstrend der Besoldung: Dynamisierung 2,0 %,

· das Pensionierungsalter wird nach der individuellen gesetzlichen Altersgren ze,

ab züglich acht Monate bemessen,

· individuelle Besoldung zum Bewertungs stichtag 31. Dezember 2023, 

· biometrische Annahmen: Übernahme der von der ERK verwendeten Sterbeta feln

und Modifikationen (Modifizierte Heubeck-Richttafel 2018 G, i.Vj. Modifizierte

Heubeck-Richttafel 2005 G),

· getrennte Ermittlung für Aktive und Versorgungsempfänger,
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· Berechnungsmethode: Modifiziertes Teilwertverfahren für Aktive, Barwertverfah-

ren für Versorgungsempfänger,

· Zusätzliche Parameter für Beihilferückstellungen:

· Verwendung der ermittelten Krankheitskosten auf Grundlage der Daten

der deutschen privaten Krankenversicherungen,

· Festlegung des Kalibrierungsfaktors auf den Durchschnittswert der letz-

ten drei Haus halts jah re (Stichtag des Jahresab schlusses und der bei den

vor an geg an genen Jahre,

· Fortschreibungstrend der Krankheitskosten: Dynamisierung 2,75%.

Die ermittelten Krankheitskosten auf Grundlage der privaten Krankenversi che rungen

(sog. Kopfschäden) wurden mit den tatsächlichen Krankheitskosten

(Beihilfeaufwendungen) bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau vergli-

chen und davon ein Verhältnis hergeleitet (sog. Kalibrierungsfaktor). Die Kopfschäden

wer den nach § 103a Abs. 2 Ver si che rungs auf sichts gesetz (VAG) von der Bun desan-

stalt für Fi nanz dienst leis tungs auf sicht (BaFin) veröf fentlicht.

Der Kalibrierungsfaktor verändert sich durch das Verhältnis der Ist-Kopfschäden der

Evangelischen Kir che in Hessen und Nassau im Haushaltsjahr zu den Kopfschäden der

deutschen privaten Krankenversicherungen im Betrachtungszeitraum. Daher muss ei ne

jährliche Anpassung und Überprüfung des Kalibrierungsfaktors erfol gen, um eine zu

ho he oder zu niedrige Zuführung oder Auflösung der Beihilferück stellun gen und da mit

ein hergehende Be- oder Entlastung der Ergebnisrechnung zu ver mei den. 

Der mathematisch errechnete Kalibrierungsfaktor beträgt zum 31. De zem ber 2023

45,79% (i. Vj. 43,14%) und ergibt sich aus den Durchschnittswerten zum 31. Dezember

2023 i.H.v. 50,83%, zum 31. Dezember 2022 i.H.v. 40,86% sowie zum 31. De zem ber

2021 i.H.v 45,66%. Durch die Ände rung beim Kali brie rungsfaktor ergibt sich im Jah-

resab schluss zum 31. De zem ber 2023 eine Zuführung der Bei hil fe rück stel lung i.H.v.

EUR 43,3 Mio. 

Für die Festle gung der ruhestandsfähigen Dienstzeit für aktive Pfarrerinnen und Pfar rer

sowie Kir chenbeamtinnen und Kirchenbeamte wurden entsprechende Annahmen ge-

troffen. Ausgangspunkt ist das Ordinationsdatum bzw. Eintrittsdatum abzüglich ge-

setzlich an zuerkennender Vorbeschäftigungszeiten.
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Substanzerhaltungsrücklage

Zum Ausgleich des mit der Nutzung von Vermögensgegenstän den des un be weg li chen

Anlagevermögens verbundenen Ressourcenverbrauchs sollen der Subs tan zer hal-

tungsrücklage jährlich Haushaltsmittel in einer nach den planmä ßi gen Ab schrei bungen

zu bemessenden Höhe zugeführt werden (§ 65 Abs. 5 KHO).

Die Zuführungen zu der Substanzerhaltungsrücklage nach § 65 Abs. 5 KHO sol len

50% der regelmäßi gen Abschreibungen, ver mindert um an rech nungsfähi ge Be trä ge

aus der Auflösung von Sonderposten, nicht un ter schreiten. Über eine dar über hin aus-

gehende Bil dung der Subs tan zerhaltungsrück lage entschei det das zustän dige Org an

unter Be rücksichti gung der örtlichen Verhält nisse, hierunter insbe sondere künfti ge

Spende ner träge und Mög lich keiten, Vermö gensgegenstände an Drit te abzugeben

(§ 7 Abs. 1a EBBVO). 

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 100% der regelmäßigen Abschreibungen der Substan-

zer haltungsrücklage i.H.v. TEUR 3.756 zugeführt.

Unter Anwendung von § 25 Abs. 2 S. 2 KHO wur den die Pflicht rück la gen der Sonder-

vermögen zentral bei der Ge samtkir che bi lan ziert. 

Clearingrückstellung 

Das Clearing- bzw. Kirchenlohnsteuerverrechnungsverfahren ist ein Kirchenlohnsteu er-

ausgleich zwischen den Gliedkirchen in der EKD. Dieses Verfahren kommt zum Tra-

gen, sobald Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre Betriebsstätte bzw. ihren Wohn sitz in

un ter schied li chen Bun des län dern ha ben. Die Kir chen lohn steu er, die ein Arbeit geber

von sei nen An ge stellten ein be hält, muss an das Finanz amt ab ge führt wer den, das für

den Betrieb zu ständig ist (Betriebsstättenprinzip). Gleich zei tig steht diese ab geführ te

Kir chensteuer der Glied kir che zu, in deren Bereich das Kir chen mitglied sei nen Wohn-

sitz hat (Wohnsitzprinzip). Liegt die Betriebsstätte des Ar beitge bers außer halb des Ge-

biets der Landeskirche des Wohnsitzes, besteht die Ver pflich tung zum Aus gleich. 

Aus die sem Clearing- bzw. Kir chenlohnsteuerver rechnungs ver fahren wur den für 2020

(TEUR 11.767), für 2021 (TEUR 12.496), für 2022 (TEUR 11.341) sowie für 2023

(TEUR 3.789) Aus gleichs ver pflichtungen er mit telt, die im Jah res ab schluss als Rück-

stel lung, zu züg lich ei nes Si cher heits aufschla ges von rund 5%, pas si viert wur den.

Rückstellung für Resturlaub der Pfarrerinnen und Pfarrer

Gemäß § 68 KHO sowie Nr. 59 der Erläuterungen zur KHO sind Rückstellungen für

nicht genommenen Urlaub zu bilden. Aufgrund fehlender Datengrundlage über die zum

31. Dezember 2023 bestehenden Resturlaubsbestände der Pfarrerinnen und Pfar rer

au ßer halb der Kir chenverwaltung wurde die Rückstellung für den Jahresab schluss mit-
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tels ei nes ver ein fachten Verfahrens berechnet. Dabei wurde zu Grunde ge legt, dass im

Mit tel jede Pfar rerin und jeder Pfarrer außer halb der Kir chen verwal tung einen Rest ur-

laubs be stand von 19 Tagen hat. 

Unter Bezugnahme auf die Besol dungs gruppen und den Grundbestand ergibt sich ei ne

Rückstellung i.H.v. TEUR  7.522 (i.Vj. TEUR 7.634).

Wesentliche stille Reserven der Finanzanlagen und Vermögensgrundbestand

Die Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivpositionen sowie

die Finanzanlagen zur Absicherung von Versorgungslasten werden auf der Aktivseite

gem. § 61 Abs. 1 KHO zu Anschaffungskosten bewertet und betragen EUR 2.367 Mio.

(i.Vj. EUR 2.288 Mio.). Die beizulegenden Zeit werte der Fi nanz anla gen zur De ckung

von Rück la gen und an deren Passivpositionen sowie der Fi nanzan la gen zur Ab siche-

rung von Ver sorgungs la sten betragen EUR 2.900 Mio. (i.Vj. EUR 2.749 Mio.). So mit

be stehen im Be reich der oben gen ann ten Fi nanz anla gen zur De ckung von Rückla gen

und anderen Passiv posi tionen so wie der Fi nanzan lagen zur Ab sicherung von Ver sor-

gungslasten, aufgrund der Be wer tung der Ak tiva zu An schaf fungskosten, stille Re ser-

ven i.H.v. EUR 613 Mio. (i.Vj. EUR 460 Mio.). 

Die wesentlichen stillen Re ser ven überstei gen den im Reinver mö gen aus ge wiesenen

ne ga ti ven Ver mö gens grund bestand i.H.v. EUR -446 Mio. (i.Vj. EUR -462 Mio.) insge-

samt um EUR 167 Mio. (i.Vj. EUR -2 Mio.).

Überleitung 31.12.2023 31.12.2022

EUR EUR

Vermögensgrundbestand -445.586.164,23 -462.385.631,59

Rücklagen, inkl. Kirchbaurücklage

Stille Reserven im Dachfonds gesamtkirchliche

206.254.851,08 140.261.660,76

Versorgungsstiftung

Stille Reserven im Dachfonds

354.039.516,96 279.738.403,64

Evangelischen Ruhegehaltskasse

Stille Reserven in der Absicherung bei der

52.400.000,00 40.400.000,00

somit ergibt sich rechnerisch ein

Reserven der Finanzanlagen

Vermögensgrundbestand einschließlich stiller

167.108.203,81 -1.985.567,19
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4.2 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Abgrenzung nicht realisierbares Sachanlagevermögen und realisierbares Sach-
anlagevermögen

Mit Beschluss des Kollegiums der Kirchenverwaltung wurde am 28. Februar 2017 fest-

gelegt, dass die Grundstücke des Pfarreivermögens i.H.v. EUR 574.701 aufgrund ei-

nes besonderen Bestandsschutzes nach § 8 GrVVO unter dem nicht realisierbaren

Sachanlagevermögen ausgewiesen werden.

Zuordnung der Gebäude und Grundstücke der Tagungshäuser und des In sti tuts
für Per sonal be ratung, Organisationsent wick lung und Supervi sion in der EKHN 

Der Wirtschaftsbetrieb Tagungshäuser und das Institut für Personalberatung, Or gani-

sationsent wick lung und Su pervision in der EKHN - IPOS werden im Jahresab schluss

als Son der ver mö gen und Ver pflich tungen aus Sondervermögen ausgewie sen.

Ei ne Zu ord nung der Grundstücke und Gebäude zu den Son der vermö gen wur de erst-

mals im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 vorgenommen. Die Übertragung er-

folgte auf dem Stichtag zum 1. Januar 2021. In den Sondervermögen werden diese ab

dem 1. Januar 2021 un ter den be bau ten Grundstü cken und Ge bäu den bilanziert. Die

Übertragung erfolgte erfolgsneutral über den Vermögensgrundbestand in der Ge-

samtkirche sowie den Sondervermögen.

Abweichend von dieser Zuordnung zu den Sonder ver mö gen wird ein Gebäude des In-

stituts für Personalberatung, Or gani sa tions ent wick lung und Su per vision in der EKHN -

IPOS, das wegen einer Bau maß nahme als Anlage im Bau geführt wird so wie ein

Grundstück des Tagungshauses Schloss Herborn, bei dem kein eindeutige Zu ord nung

vorliegt, weiterhin im Anlagevermögen bei der Gesamtkirche bilanziert.

Die Substanzerhaltungsrücklage für den Wirt schaftsbe triebe Ta gungs häu ser und das

In sti tut für Per so nal be ra tung, Or gani sationsent wick lung und Su pervision in der EKHN -

IPOS wird weiterhin zentral bei der Gesamtkirche vorgehalten (siehe § 25 Abs. 2 S. 2

KHO).

Absicherung von Versorgungslasten

Zur Sicherung der Versorgungslasten werden Beiträge und Zahlungen für aktive Kir-

chenbeamt*innen und Pfarrer*innen sowie Versorgungsempfänger*innen bei der Evan-

geli schen Ru he ge halts kasse ab ge si chert. Auf grund dieser Absicherung wurde der auf

die Evan geli sche Kir che in Hes sen und Nas sau entfallende Anteil am Vermö gen der

Evan geli schen Ru hegehalts kasse im Jah res abschluss i.H.v. EUR 588.225.675 (i.Vj.

EUR 529.401.754) ak ti viert. 
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Die Er mitt lung des auf die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau entfal len den

Vermö gens der Evangelischen Ruhegehaltskasse erfolgte durch eine versicherungs-

ma the mati sche Berechnung.

Darüber hinaus hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau eine rechtlich un-

selbständige Versorgungsstiftung eingerichtet. Das Ver mögen der Versorgungsstif tung

der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau wur de im Jahresabschluss un ter den

Finanzanlagen zur Absicherung von Versorgungsla sten i.H.v. EUR 700.903.638

(i. Vj. EUR 683.401.227) akti viert. Ebenfalls wäre ein Aus weis unter den Son der ver mö-

gen sowie den Verpflich tun gen gegenüber Sondervermö gen möglich ge we sen. 

Treuhandvermögen für Diakonie- und Sozialstationen

Im Budgetbereich „Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische

Dienste“ werden jährlich Mittel für die Förderung und Unterstützung der Diakonie- und

Sozialstationen in Hessen und Nassau bereitgestellt. Die Verwaltung der Mittel erfolgt

treuhänderisch durch die Diakonie Hessen. Die Mittelvergabe wird durch ein Förder gre-

mium unter Vorsitz des Leiters des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung vor ge-

nommen. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden EUR 5.509.539,25

(i.Vj. EUR 4.613.978) der treuhän de risch bei der Diakonie Hessen ge halte nen Mit tel

un ter den sonstigen Ver mö gensge genständen aktiviert.

Mittelbare Versorgungsverpflichtung über die Evangelische Zusatzversorgungs-
kasse 

Alle Angestellten sind im Rahmen der Bindung an die Kirchliche Dienstvertragsord nung

bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse (EZVK) pflichtversichert. Ent spre chend

der allgemeinen Bilanzierungspraxis ist diese Verpflichtung der Evangeli schen Kirche in

Hessen und Nassau im Hinblick auf die Mitgliedschaft in der Evangeli schen Zusatzver-

sorgungskasse im Jahresabschluss nicht passiviert.

Hinsichtlich der Gewährträger- sowie Anstaltshaftung verweisen wir auf den Anhang

der Kirchenleitung zum Jahresabschluss 31. Dezember 2023.

Anlage zur Drucksache Nr. 61/25 B

PDF-Seite 030



Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
- Gesamtkirche - Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31.12.2023

20    Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

4.3 Feststellungen zur Gesamtaussage

In Gesamtwürdigung der zuvor beschriebenen, wesentlichen Bewertungsgrundlagen

so wie sach ver haltsgestaltenden Maßnahmen sind wir der Überzeugung, dass der Jah-

res ab schluss zum 31. Dezember 2023 unter Berücksichtigung der von der Kir chen ver-

wal tung zu sätz lich ent hal te nen Angaben und Erläuterungen unter Beachtung der

Grund sätze ord nungs mä ßi ger Buchführung und in Anwendung der Bestimmungen und

Er mes sens spielräu me der Kirchlichen Haushaltsordnung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen ent spre chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ergebnis lage der Ge samt kir-

che der Evan ge lischen Kirche in Hes sen und Nas sau vermittelt.

Der Jahresabschluss der Gesamtkirche der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-

sau enthält ei nige be deu ten de, unter Punkt 4.1 einzeln dargestellte Bewertungsgrund-

lagen und Er mes sens spiel räu me, die auf die Notwendigkeit von Schätzungen, Bewer-

tungspara me tern und Pro gno sen zurückzuführen sind. Die aus Sicht der Gesamtaus-

sa ge be deu tend sten Be wertungs grundlagen und Ermessensspielräume bestehen in

der Be wer tung der Pensionsrückstellungen und der Ermittlung der Beihilfe ver pflich-

tungen. Die zu Grun de ge leg ten Bewertungsparameter und Ermessensspiel räu me ha-

ben er hebli chen Ein fluss auf die Höhe des ausgewiesenen Vermögensgrund bestandes

im Jahresab schluss.

Die unter Punkt 4.2 dargestellten sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen haben in be-

deut samen Umfang Einfluss auf den Ausweis der Vermögenswerte und Schulden im

Jahresab schluss der Ge samt kir che.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und Ermessensspielräume so wie sachver-

haltsgestaltenden Maßnahmen wurden im Rahmen der Aufstellung des Jahresab-

schlusses zum 31. Dezember 2023 do kumentiert und dem vorgelegten Anhang zum

Jahresabschluss bei ge fügt.
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4.4 Finanzdeckung der Rücklagen

Gem. § 65 Abs. 9 KHO dürfen Rücklagen nur in der Höhe ausgewiesen werden, wie

sie durch entsprechende Finanzanlagen und Liquide Mittel gedeckt sind (Grundsatz der

Finanzdeckung). Dabei soll die Betriebsmittelrücklage vorrangig durch kurzfristig reali-

sierbare Mittel gedeckt sein.

In der folgenden Finanzdeckungsanalyse sind die einzelnen Deckungsprinzipien zu-

sammengefasst:

31.12.2023 31.12.2022

EUR EUR

Rücklagen, Sonst. Vermögensbindung
Pflichtrücklagen -416.063.276,76 -353.576.019,23

lagen

Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rück-

-470.994.319,80 -429.142.546,24

Zwischensumme -887.057.596,56 -782.718.565,47

Finanzanlagen und Liquide Mittel

und anderen Passivpositionen

Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen

1.077.940.649,96 1.075.600.983,98

Liquide Mittel 119.582.087,69 100.068.938,76

Zwischensumme 1.217.664.682,09 1.195.669.922,74

Grundsatz der Finanzdeckung 330.607.085,53 412.951.357,27

Der Grundsatz der Finanzdeckung gem. § 65 Abs. 9 S. 1 KHO ist auf der Grundlage

von Buchwerten erfüllt. Die Finanzanlagen zur Deckung der Rücklagen übersteigen die

Rücklagen um EUR 330.607.085,53.

31.12.2023 31.12.2022

EUR EUR

Deckung der Betriebsmittelrücklage durch Liquide Mittel
Betriebsmittelrücklage -65.000.000,00 -73.751.004,45

Liquide Mittel 119.582.087,69 100.068.938,76

Grundsatz der Finanzdeckung 54.582.087,69 26.317.934,31

Ebenfalls wird § 65 Abs. 9 S. 2 KHO erfüllt, wonach die Be triebs mit telrücklage vor ran-

gig durch kurzfristig realisierbare Mittel gedeckt sein soll. Grundla ge der Bewertung

sind die Vermögenswerte zu Buchwerten.
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5. Prüfungsvermerk und Entlastungsempfehlung des
unabhängigen Rechnungsprüfungsamtes der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

An die 13. Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

Prüfungsvermerk zum Jahresabschluss der Gesamtkirche der Evan ge lischen  
Kir che in Hessen und Nassau

Prüfungsurteil

Das Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat den

Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Investitions- und Fi nan-

zierungsrechnung sowie Kapitalflussrechnung und An hang – der Gesamtkirche der

Evan geli schen Kirche in Hessen und Nassau für das Haus halts jahr vom 1. Januar 2023

bis 31. Dezember 2023 ge prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er kennt nisse ver-

mittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grund sätze ord nungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen des Bild der Haushalts aus füh-

rung sowie der Vermögens-, Finanz- und Ergeb nislage der Gesamtkirche der Evangeli-

schen Kirche in Hessen und Nassau.

Wir erklären, dass unsere Prüfung zu keinen wesentlichen Einwendungen gegen die

Ord nungs mä ßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit

Bei Aufstellung und Ausführung des Haushalts sind die Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit zu beachten. Im Rah men un serer stich pro-

benartigen Überprüfung wurden keine wesentlichen Ver stöße gegen die Einhal tung der

Grund sät ze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Nachhal tigkeit i.S.v.

§ 4 Abs. 1 KHO festgestellt.
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An den Rechnungsprüfungsausschuss der 13. Kirchensynode der Evangelischen Kir-
che in Hes sen und Nassau

Vorschlag für eine Entlastungsempfehlung

Aufgrund der bei der Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushalts jahr 2023 er-

lang ten Prüfungsergebnisse – unter Beach tung der Hin weise zur Gesamtaussage des

Jah res abschlusses –, ferner der im Prüfungsbericht dargestellten Hinweise, Emp feh-

lun gen und An mer kun gen, emp fehlen wir dem Rechnungsprüfungsausschuss, der Kir-

chensy node die Ent las tung für die gesetzlichen Vertreter der Gesamtkirche der Evan-

geli schen Kirche in Hes sen und Nassau für den Jah resab schluss zum 31. Dezember

2023 zur Beschluss fassung vorzuschlagen (§ 5 Abs. 3 RPAG).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses nach den Bestimmun gen des Kir-

chengesetzes über die Haushalts- und Wirtschaftsführung in der Evan gelischen Kir che

in Hessen und Nassau, des Kirchengesetzes über das Rechnungs prüfungsamt der

Evan gelischen Kirche in Hes sen und Nassau sowie unter Beachtung der Grund sät ze

ordnungsmäßiger Rechnungsprüfung vorgenommen. Gemäß Art. 67 der Kirche nord-

nung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ist das Rechnungs prüfungsamt

in seiner Prüfungstätigkeit unab hängig und nur an die kirchli chen Geset ze und all ge-

mein verbindlichen Vorschriften gebunden. Wir sind der Auffas sung, dass die von uns

er langten Prüfungsnachweise ausreichend und ange messen sind, um als Grundlage

für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den Vorschriften der Kirchli chen Haus-

haltsordnung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau so wie ergänzenden

Vorschriften liegen in der Ver ant wor tung der gesetzlichen Vertreter der Gesamtkirche

der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Die Ver ant wortlich keit er streckt sich

dar auf, dass der Jah resab schluss un ter Be ach tung der Grundsätze ord nungsmä ßiger

Buch führung ein den tat sächlichen Ver hält nis sen ent sprechendes Bild der Haus halts-

aus führung sowie der Vermögens-, Fi nanz- und Er geb nislage vermit telt. Ferner sind

die ge setzli chen Vertreter ver ant wortlich für die in ternen Kontrol len, die sie in Überein-

stim mung mit den Grund sät zen ordnungs mäßiger Buchführung der Kirchli chen Haus-

haltsord nung als notwen dig be stimmt ha ben, um die Aufstel lung ei nes Jah resab-

schlusses zu ermöglichen, der frei von wesent lichen – be ab sichtigten oder unbe ab-

sichtigten – fal schen Darstellungen ist.
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Verantwortung des Rechnungsprüfungsamtes für die Prüfung des Jahres ab-
schlusses

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Ver stöße,

die sich auf die Darstellung des im Jahresabschluss vermittelten Bildes der Haushalts-

ausführung sowie der Vermö gens-, Finanz- und Ergebnislage wesentlich auswirken,

mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand lun-

gen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit der Gesamtkirche der Evangelischen Kir-

che in Hes sen und Nassau und über das wirt schaft li che und rechtliche Umfeld der Ge-

samtkirche der Evangelischen Kir che in Hes sen und Nassau so wie die Er war tun gen

über mög liche Fehler berück sichtigt. Im Rah men der Prü fung wer den die Wirk samkeit

des rech nungslegungsbe zogenen internen Kon troll sys tems sowie Nach weise für die

Anga ben im Jahresab schluss überwiegend auf der Ba sis von Stich proben be ur teilt. Die

Prü fung umfasst die Beurteilung der ange wandten Bi lan zierungs grund sät ze und der

we sentli chen Ein schät zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wür digung der Ge-

samtdar stellung des Jahresab schlusses. Wir sind der Auf fassung, dass unsere Prü-

fung eine hinreichend si chere Grundlage für unse re Beurtei lung bildet.

Rechnungsprüfungsamt der

Evangelischen Kirche in Hes sen und Nassau 

Christian M. Beck Sieglinde Schrädt
Oberkirchenrat und Amtsleiter Kirchenverwaltungsdirektorin

Certified Internal Auditor Stellvertretende Amtsleiterin

Certified Information Systems Auditor Leiterin des Prüfungsgebietes

Gesamtkirche und Einrichtungen
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A k t i v a P a s s i v a

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

A. Anlagevermögen 2.615.490.404,60 2.544.398.254,90

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 602.511,36 337.996,45

II. Nicht realisierbares Sachanlagevermögen

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 574.700,70 574.700,70

2. Glocken, Orgeln, Technische Anlagen und Maschinen 16.160,36 16.426,77

3. Kulturgüter, Kunstwerke, besondere sakrale und liturgische
Gegenstände 5.468.348,26 5.485.408,71

6.059.209,32 6.076.536,18

III. Realisierbares Sachanlagevermögen

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.129.092,56 1.958.913,01

2. Bebaute Grundstücke 151.873.100,17 157.778.799,80

3. Technische Anlagen und Maschinen 108.069,56 121.556,59

4. Einrichtung und Ausstattung, Kunstwerke 1.472.043,53 1.612.619,22

5. Fahrzeuge 29.516,84 44.232,84

6. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen 1.742.939,36 1.051.495,22

157.354.762,02 162.567.616,68

IV. Finanzanlagen

1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen
Passivpositionen 1.077.940.649,96 1.075.600.983,98

2. Absicherung von Versorgungslasten 1.289.129.313,41 1.212.802.980,82

3. Beteiligungen 13.365.965,71 13.338.564,00

4. Anteile an verbundenen Einrichtungen 17.899.002,00 17.943.001,00

5. Sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen 53.138.990,82 55.730.575,79

2.451.473.921,90 2.375.416.105,59

B. Sondervermögen 54.869.915,63 57.752.661,66

C. Umlaufvermögen 157.114.282,00 138.439.739,07

I. Forderungen

1. Forderungen aus Kirchensteuern 12.823.609,17 19.561.415,28

2. Forderungen an kirchliche Körperschaften 3.181.391,27 4.260.371,30

A. Reinvermögen 349.056.203,71 446.522.972,65

I. Vermögensgrundbestand -445.586.164,23 -462.385.631,59

II. Rücklagen, Sonst. Vermögensbindung 887.057.596,56 782.718.565,47

1. Pflichtrücklagen

a) Betriebsmittelrücklage 65.000.000,00 73.751.004,45

b) Ausgleichsrücklage 307.742.490,50 235.511.636,42

c) Substanzerhaltungsrücklage 41.820.786,26 40.523.567,50

d) Bürgschaftssicherungsrücklage 1.500.000,00 3.789.810,86

416.063.276,76 353.576.019,23

2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere
Rücklagen 470.994.319,80 429.142.546,24

III. Ergebnisvortrag 0,00 75.993.416,87

IV. Bilanzergebnis -92.415.228,62 50.196.621,90

B. Verpflichtungen gegenüber Sondervermögen 54.869.915,63 57.752.661,66

C. Sonderposten 2.358.274,23 2.210.447,00

I. Zweckgebundene Spenden, Vermächtnisse
usw. 535.828,84 528.674,96

II. Erhaltene Investitionszuschüsse 1.822.445,39 1.681.772,04

D. Rückstellungen 2.361.326.569,83 2.186.936.989,36

I. Versorgungsrückstellungen 2.286.792.300,00 2.113.850.376,33

II. Clearingrückstellungen 41.400.000,00 42.400.000,00

III. Sonstige Rückstellungen 33.134.269,83 30.686.613,03

E. Verbindlichkeiten 70.165.020,21 56.538.515,93

1. Verbindlichkeiten an kirchliche Körper-
schaften 8.463.297,08 5.808.993,40

2. Verbindlichkeiten an öffentlich-rechtliche
Körperschaften und Anstalten 5.889.277,80 6.174.725,35
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A k t i v a P a s s i v a

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

3. Forderungen an öffentlich-rechtliche Körperschaften und An-
stalten 2.286.017,74 2.623.234,66

4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 745.901,85 938.209,24

5. Forderungen gegenüber Beteiligungen und verbundenen
Einrichtungen 2.933.532,08 3.648.035,73

6. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 15.561.742,20 7.339.534,10

37.532.194,31 38.370.800,31

II. Liquide Mittel

Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks 119.582.087,69 100.068.938,76

D. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 10.869.285,05 9.957.949,45

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 1.156.964,94 1.896.154,38

4. Darlehensverbindlichkeiten 18.040.391,28 26.033.658,60

5. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen
und verbundenen Einrichtungen 869.656,69 883.898,07

6. Sonstige Verbindlichkeiten 35.745.432,42 15.741.086,13

F. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 567.903,67 587.018,48

2.838.343.887,28 2.750.548.605,08 2.838.343.887,28 2.750.548.605,08

Nachrichtlich:

Treuhandvermögen 1.148.358.482,96 1.191.723.295,32

Nachrichtlich:

Treuhandverpflichtungen 1.148.358.482,96 1.191.723.295,32
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1.1.2023 -
31.12.2023

1.1.2022 -
31.12.2022

EUR EUR

1. Erträge aus kirchlicher oder diakonischer
Tätigkeit 52.120.281,37 49.291.395,41

a) Erträge aus kirchlichen Aufgaben 1.691.142,00 1.649.949,77

b) Umsatzerträge 101.258,89 78.653,36

c) Erträge aus Grundvermögen und Rechten 9.958.325,89 9.943.480,97

d) Erträge aus Ersatz- und Erstattungs-
diensten 40.369.554,59 37.619.311,31

2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuwei-
sungen 556.283.442,69 607.544.399,59

a) Erträge aus Kirchensteuern 540.038.823,47 593.176.840,22

b) Erträge aus Finanzausgleich, Zuweisungen
und Umlagen 16.244.619,22 14.367.559,37

3. Zuschüsse von Dritten 18.136.463,37 17.407.826,35

4. Kollekten und Spenden 301.147,82 373.882,59

5. Bestandsveränderungen, aktivierte Ei-
genleistungen 0,00 0,00

6. Erträge aus der Auflösung von Sonder-
posten 74.926,02 191.751,72

7. Sonstige ordentliche Erträge 29.475.157,28 41.771.411,61

a) Erträge aus dem Abgang / der Zu-
schreibung von Anlagevermögen 153.359,84 5.000,00

b) Erträge aus der Auflösung von Rück-
stellungen 1.421.432,03 13.503.229,67

c) Sonstige ordentliche Erträge 27.900.365,41 28.263.181,94

8. Summe der ordentlichen Erträge 656.391.418,55 716.580.667,27
9. Personalaufwendungen -427.319.163,58 -278.929.654,28

a) Personalaufwand -136.203.888,42 -134.607.844,39

b) Aufwendungen zur Versorgungssicherung -218.716.964,96 -78.434.808,43

c) Versorgungsaufwendungen -68.757.131,14 -61.530.844,88

d) Sonstige Personalaufwendungen -3.641.179,06 -4.356.156,58

10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und
Zuweisungen -338.297.640,42 -341.116.383,68

a) Aufwendungen aus Kirchensteuererstat-
tungen und -verrechnungen -7.759.859,37 -16.115.782,19

b) Aufwendungen aus Finanzausgleichs-
leistungen und Zuwendungen -330.537.781,05 -325.000.601,49

11. Zuschüsse an Dritte -2.524.726,98 -2.555.823,72

12. Sach- und Dienstaufwendungen -34.726.098,80 -39.045.490,81
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1.1.2023 -
31.12.2023

1.1.2022 -
31.12.2022

EUR EUR

a) Verpflegungs- und Materialaufwendungen -260.102,85 -224.020,55

b) Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand -17.985.314,39 -18.870.179,16

c) Ersatz- und Erstattungsleistungen -15.467.925,49 -18.734.801,30

d) Ausstattung und Instandhaltung -1.012.756,07 -1.216.489,80

13. Abschreibungen und Wertkorrekturen -3.725.812,32 -3.738.719,95

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.051.137,61 -8.957.961,77

a) Aufwand aus Abgang von mobilem und
immobilem Anlagevermögen -20.309,69 -200,00

b) Abgaben, Besitz- und Verkehrsteuern,
Versicherungen -4.593.176,88 -4.132.871,83

c) Zuführungen zu Sonderposten -222.753,25 -65.394,95

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.214.897,79 -4.759.494,99

15. Summe der ordentlichen Aufwendungen -819.644.579,71 -674.344.034,21
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen

Geschäftstätigkeit -163.253.161,16 42.236.633,06
17. Finanzerträge 74.271.418,77 16.755.288,19

a) Erträge von Beteiligungen und sonstigen
Finanzanlagen 70.746.406,15 16.037.766,03

b) Zinsen und ähnliche Erträge 3.525.012,62 717.522,16

18. Finanzaufwendungen -1.295.572,58 -8.333.616,30

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.295.572,58 -8.333.616,30

19. Finanzergebnis 72.975.846,19 8.421.671,89
20. Ordentliches Ergebnis -90.277.314,97 50.658.304,95
21. Jahresergebnis vor Steuern -90.277.314,97 50.658.304,95

22. Jahresergebnis -90.277.314,97 50.658.304,95
23. Zuführungen an Rücklagen -26.549.013,92 -18.404.366,59

24. Entnahmen aus Rücklagen 24.411.100,27 17.942.683,54

25. Bilanzergebnis -92.415.228,62 50.196.621,90
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Anlage III: Anhang für das Haushaltsjahr 2023

in der Fassung der Kirchenverwaltung
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I. Bilanz Aktiva

IV. Finanzanlagen

1. Finanzanlagen zur Deckung von Rückla-
gen und anderen Passivpositionen EUR 1.077.940.649,96

Vorjahr EUR 1.075.600.983,98

Die Einzelpositionen der Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Pas-

sivposten können dem Anhang entnommen werden.

Die Zugänge entfallen im Wesentlichen auf die Neuanlage von Mitteln in den Dach-

fonds Rücklagenvermögen HN RAIF Teil 1 in Höhe von EUR 3.089.755,31 sowie in

den  Im mobilien-Dach fonds 2IP in Höhe von EUR 8.605.197,38. 

Die Ab gänge betreffen insbesondere mit  EUR 9.000.000,00 das zweckgebundene

Vermögen Beihilfefonds in den Bereich der Finanzanlagen zur Absicherung von Versor-

gungslasten. 

2. Absicherung von Versorgungslasten EUR 1.289.129.313,41
Vorjahr EUR 1.212.802.980,82

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2023 31.12.2022

EUR EUR

Versorgungsstiftung 700.903.638,41 683.401.226,82

Absicherung Versorgungslasten 588.225.675,00 529.401.754,00

1.289.129.313,41 1.212.802.980,82

Unter der Position Absicherung von Versorgungslasten wird zum einen der anteili ge

Wert des Deckungsvermögens der ERK ausgewiesen, welches zum 31. De zember

2023 auf die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau entfällt. Auf Ba sis jähr licher,

versi cherungsmathematischer Berechnungen wird von der ERK die Ge samtverpflich-

tung gegenüber allen Mitgliedskirchen ermittelt. Diese ent spricht dem Barwert der den

Mit gliedskirchen zukünftig zu zahlenden Kassenleis tungen für Pensionsverpflichtun gen.

Der Anteil der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas sau an der Gesamtver pflich-

tung beläuft sich dabei rechnerisch zum 31. Dezember 2023 auf 15,9 % (i. Vj. 14,6 %).

In Relation zum Buchwertvermögen der ERK defi niert dieser Quotient den Wertan satz

im Jahresabschluss. Die Anpas sung des Buchwer tes erfolgt ergebniswirk sam je weils in
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den Finanzerträgen oder Finanzauf wendun gen. Weiterhin ist in dieser Position ein Be-

trag in Höhe von EUR 0,73 Mil lionen als Leistungsanspruch für Versor gungsfälle ei ner

Regional ver wal tung ge genüber der kommunalen Beamten ver sor gungs kasse Nas sau

angesetzt worden.

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat am 3. De-

zember 1993 das Gesetz über die Errichtung einer nicht rechtsfähigen Versor gungs-
stiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau beschlossen. Ge mäß § 10

dieses Gesetzes hat die Kirchenleitung am 18. Januar 1994 die Satzung der nicht

rechtsfähigen Versorgungsstiftung erlassen. Der Kirchensynodalvorstand hat am 24.

Februar 1994 der Satzung zugestimmt. Organe der Gesellschaft sind der Stiftungsvor-

stand, der Anlageausschuss und die Geschäftsführung.

Die Vermögenspositionen der nicht rechtsfähigen Versorgungsstiftung der Evange li-

schen Kirche in Hessen und Nassau sind mit den fortgeführten Anschaffungs- und Her-

stellungskosten, abzüglich eventueller Wertminderungen, in einem separaten Ein-

zelmandanten bilanziert. Die Bilanzierung im Jahresabschluss erfolgt abwei chend vom

Fachkonzept Stiftungen. Der Ausweis erfolgt demnach nicht auf beiden Seiten der Bi-

lanz als Sondervermögen sowie den Verpflichtungen gegenüber Son dervermögen,

sondern unter der Position Absicherung von Versorgungslasten. Die Zusammenset-

zung der Positionen der Versorgungsstiftung der Evangelischen Kir che in Hessen und

Nas sau kann dem Anhang entnommen werden. Die Anpas sung des Buchwertes wird

er folgsneutral im Vermögensgrundbestand abgebildet.

B. Sondervermögen EUR 54.869.915,63
Vorjahr EUR 57.752.661,66

Sonderhaushalte können bzw. müssen aufgestellt werden für aus dem kirchlichen

Haus halt or gani satorisch ausgegliederte Werke, Einrichtungen und Stiftungen ohne ei-

ge ne Rechtsper sönlichkeit, ggf. mit eigener Satzung. Die Sonderhaushalte sollen im

Jahres abschluss konsolidiert werden, dies erfolgt über die Bilanzierung der Bi lanz sum-

me des Sonder haushaltes.

Tagungsstätten

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat am

29. Mai 2008 die Zusammenführung folgender Tagungsstätten der Evangelischen Kir-

che in Hessen und Nassau zu einem Gesamtbetrieb beschlossen:
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· Jugendbildungsstätte Evangelische Jugendburg Hohensolms, Hohensolms

· Kloster Höchst – Tagungshaus und Jugendbildungsstätte, Höchst

· Martin-Niemöller-Haus, Arnoldshain

· Tagungsstätte im Schloss Herborn, Herborn.

Der Gesamtbetrieb führt im Geschäftsverkehr den Namen „Tagungshäuser der Evan-

gelischen Kirche in Hessen und Nassau“. Die Satzung für den Gesamtbetrieb gilt in der

Fassung vom 26. Januar 2012 (ABl. der EKHN 2012, S. 96). Der Gesamtbetrieb ist fi-

nanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-

sau zu verwalten.

Die Gebäude und sämtliches Inventar der Jugendbildungsstätte Evangelische Jugend-

burg Hohensolms wurden am 28. Februar 2023 veräußert. Dadurch endete der operati-

ve Geschäftsbetrieb der Jugendbildungsstätte, die sich seitdem in Abwicklung befindet.

Die vollständige Liquidation erfolgt zum 31. Dezember 2024. 

Im Rahmen der Veräußerung der Jugendbildungsstätte entstand ein Buchverlust in Hö-

he von EUR 6,2 Mio. Der Verkaufspreis betrug EUR 2,5 Mio. und wurde als zweckge-

bundene Rücklage für die Evangelische Jugend im Jahresabschluss der Gesamtkirche

eingestellt.  

31.12.2023 31.12.2022

Tagungsstätte EUR EUR

Martin-Niemöller-Haus, Arnoldshain 9.159.606,80 9.032.819,86

Jugendbildungsstätte, Höchst

Kloster Höchst – Tagungshaus und

5.291.189,88 5.280.911,87

Hohensolms, Hohensolms

Jugendbildungsstätte Evangelische Jugendburg

9.119.054,20 9.873.456,10

Tagungsstätte im Schloss Herborn, Herborn 3.441.327,15 3.547.244,43

Summe 27.011.178,03 27.734.432,26
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Stiftungsvermögen  

Im Rahmen von Sondervermögen werden die nachfolgenden unselbstständigen Stif-

tun gen von der Ge samtkirche der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ge führt:

31.12.2023 31.12.2022

Stiftung EUR EUR

Hans und Maria Kreiling-Stiftung 1.519.535,25 1.477.610,26

Hermann-Schlegel-Stiftung 3.145.118,24 3.122.732,32

Hildegard und Karl Bär-Stiftung 435.168,92 406.564,30

Renate Knautz & Erhard Heer-Stiftung 465.019,09 452.406,92

Scio-Stiftung 72.711,28 71.797,13

Bekennen und Versöhnen 368.788,43 364.720,98

Stiftung Gemeinde im Aufbruch 482.027,10 472.788,11

Zur-Nieden-Stiftung 534.127,61 532.491,76

Chorstiftung Philipp Reich 288.698,82 0,00

Summe 7.311.194,74 6.901.111,78

Hans und Maria Kreiling-Stiftung

Mit Kirchenleitungsbeschluss vom 2. Oktober 2014 wurde die Errichtung der Hans und

Maria Kreiling-Stiftung zur Förderung der Ökumene beschlossen. Es handelt sich um

eine nicht rechtsfähige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts in der treuhänderi-

schen Verwaltung der EKHN. 

Zwecke der Stiftung sind die Stärkung der christlichen Ethik und die Unterstützung der

öku menischen Arbeit. 

Organ der Stiftung ist der Stiftungsvorstand, der aus fünf Personen besteht. Der Vor sitz

des Vorstandes liegt in den Händen der Leitung des Zentrums Ökumene. Die an deren

Mitglieder des Stiftungsvorstandes werden von der Kirchenleitung für die Dauer von

sechs Jahren berufen. Die Berufung durch die Kirchenleitung erfolgte am 5. März 2015.

Hermann-Schlegel-Stiftung 

Die Stiftung wurde am 7. März 1972 errichtet. Treuhänderin war die Männerarbeit der

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau e.V., Darmstadt.

Gemäß Vertrag zwischen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und dem

Verein Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau übernahm die

Gesamtkirche die unmittelbare Verantwortung für die Männerarbeit (ABl. der EKHN Nr.

7/1975 S. 130 f.).
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Die Männerarbeit ist als Aufgabengebiet im Zentrum Bildung integriert. Nach § 5 des

Vertrages blieb die rechtlich unselbständige private Stiftung der Männerarbeit Her-

mann-Schlegel-Stiftung bestehen und ist in die Trägerschaft der Evangelischen Kirche

in Hessen und Nassau übergegangen.

Zweck der Stiftung ist die zusätzliche Förderung der Ruheständlerarbeit und der Hand-

werkerarbeit in der Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas sau.

Seit dem 1. Oktober 2001 erfolgt die Geschäftsführung und Mittelvergabe durch das

Dezernat Kirchliche Dienste. Mit Kirchenleitungsbeschluss vom 5. Februar 2002 wurde

ein Vergabeausschuss berufen.

Hildegard und Karl Bär-Stiftung 

Durch Stiftungsgeschäft bzw. Treuhandvertrag vom 18. Januar 2007 wurde die recht-

lich unselbständige Stiftung Hildegard und Karl Bär – Stiftung errichtet. Treuhänderin

der Stiftung ist die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. 

Zweck der Stiftung ist die finanzielle Unterstützung der nachfolgend aufgezählten ge-

meinnützigen Einrichtungen, die aus christlicher Grundhaltung benachteiligte Kinder

unterstützen, Entwicklungshilfe leisten oder Menschen mit Behinderungen betreuen:

· Albert-Schweitzer Verband der Familienwerke und Kinderdörfer e. V., Berlin

· Bruderschaft Salem gGmbH, Stadtsteinbach/Frankenwald

· Christoffel Blindenmission Deutschland e. V., Bensheim

· Hilfe für Kinder aus Elendsvierteln e. V. „die Schwestern Maria“, Ettlingen

· Deutsche Hospiz-Stiftung, Dortmund

· Verein zur Förderung spastisch Gelähmter und anderer Körperbehinderter

Darm stadt e. V. „Behindertenzentrum Rossdorf“, Rossdorf

· Unsere kleinen Brüder und Schwestern e. V., Karlsruhe

· Nieder-Ramstädter Diakonie, Mühltal

· SOS-Kinderdörfer Weltweit, Hermann Gmeiner-Fonds Deutschland e. V., Mün-

chen

· Stiftung von Bodelschwinghsche Anstalten Bethel, Kirchliche Stiftung, Bethel.
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Renate Knautz & Erhard Heer-Stiftung

Mit Kirchenleitungsbeschluss vom 18. März 2004 wurde die unselbständige, nicht

rechtsfähige Stiftung Geschwister Renate Knautz & Erhard Heer errichtet. Treuhände-

rin der Stiftung ist die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau.

Zweck der Stiftung ist die Förderung und Unterstützung des Evangelischen Gymna-

siums Bad Marienberg.

Scio-Stiftung

Mit Kirchenleitungsbeschluss vom 19. November 2009 wurde die unselbständige, nicht

rechtsfähige Scio-Stiftung errichtet. Treuhänderin ist die Evangelische Kirche in Hes sen

und Nassau.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Erforschung der Kirchen- und Kirchenzeitge-

schichte mit dem Schwerpunkt auf der Erforschung der Geschichte der EKHN sowie ih-

rer historischen Vorgängerinnen. Organ der Stiftung ist ein dreiköpfiger Beirat. 

Stiftung Bekennen und Versöhnen 

Durch Treuhandvertrag vom 21. August 2006 wurde vom Evangelischen Bund e. V.,

Bensheim, die rechtlich unselbständige Stiftung Bekennen und Versöhnen errichtet.

Treuhänderin der Stiftung ist die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. 

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Arbeit des Konfessionskundlichen Instituts des

Evangelischen Bundes Bensheim. Die Stiftung dient der Förderung von Projekten des

Instituts, die dem Grundsatz von „Bekennen und Versöhnen“ in der konfessions kund-

lichen und ökumenischen Forschung, Lehre und Bildung dienen. Organ der Stif tung ist

der Stiftungsrat.

Stiftung Gemeinde im Aufbruch 

Mit Stiftungsgeschäft vom 21. November 2007 hat das Ehepaar Barbara und Marcus

Wehrstein gemeinsam mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau die un-

selbständige, nicht rechtsfähige Stiftung Gemeinde im Aufbruch errichtet. Treuhände rin

ist die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Entwicklung von Kirchengemeinden und über-

gemeindlichen Initiativen in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Organ

der Stiftung ist das Kuratorium. Die Stiftung wird vom Zentrum Verkündigung betreut.
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Zur-Nieden-Stiftung 

Aufgrund der Stiftungsurkunde vom 31. Juli 1968, ausgestellt von Propst Dr. Ernst zur

Nieden, wurde rückwirkend zum 1. Januar 1950 eine unselbständige private Stiftung

errichtet. Treuhänderin der Stiftung ist die Evangelische Kirche in Hessen und Nas sau.

Zweck der Stiftung ist die Unterstützung und Förderung von Lehre und Werbung für

kirchliche Erwachsenenarbeit und besondere neue Arbeitsgebiete im Rahmen der Män-

nerarbeit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.

Seit dem 1. Oktober 2001 erfolgt die Geschäftsführung und Mittelvergabe durch das

Dezernat Kirchliche Dienste. Mit Kirchenleitungsbeschluss vom 5. Februar 2002 wurde

ein Vergabeausschuss berufen.

Chorstiftung Philipp Reich

Die Chorstiftung Philipp Reich wurde 2003 als kirchliche Stiftung gegründet. Sie fördert

die Chorarbeit in der EKHN durch finanzielle Unterstützung der Arbeit des Verbandes

Evangelischer Chöre in Hessen und Nassau.

Die Chorstiftung Philipp Reich ist dem Andenken an Philipp Reich, dem ersten Landes-

kirchenmusikdirektor der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau gewidmet und

verpflichtet. Sie handelt im Vertrauen darauf, dass kirchliche Chorarbeit dem Aufbau

der Gemeinde dient und Kirche und Kunst, Tradition und Moderne, Kinderlied und Ora-

torium verbindet.
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Übriges Sondervermögen

31.12.2023 31.12.2022

Übriges Sondervermögen EUR EUR

Hessen

Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in

332.995,74 319.829,86

Bachchor Mainz 76.013,69 89.283,32

Wirtschaftsbetrieb Zentrum Verkündigung 405.294,50 402.894,95

Evangelische Jugend in Hessen 130.450,45 260.437,29

Kirchlicher Fonds für Arbeitsbeschaffung 1.778.916,14 1.534.368,60

in Rheinland-Pfalz

Regionaler Arbeitskreis für Erwachsenenbildung

84.683,12 80.838,77

Landesorganisation Erwachsenenbildung 0,00 0,00

Posaunenwerk der EKHN 54.324,74 67.820,85

sationsentwicklung und Supervision der EKHN

Institut für Personalberatung, Organi-

1.035.404,62 872.337,10

und Nassau

Schulwerk der Evangelischen Kirche in Hessen

16.540.921,23 19.377.587,80

Hessen und Nassau

Chorverband der Evangelischen Kirche in

108.538,63 111.719,08

Summe 20.547.542,86 23.117.117,62

Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Hessen

Die Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Hessen ist eine Einrichtung der

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und ist organisatorisch dem Zentrum Bil-

dung angegliedert. Sie wird gebildet aus regionalen Arbeitsgemeinschaften bzw. über-

regionalen Einrich tungen, Verbänden, Werken und dauerhaften Initiativen, die Er wach-

senenbildung be treiben. 

Die Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Hessen dient der Entwicklung der

kirchlichen Erwachsenenbildung und dem konzeptionel len, organisatorischen und fi-

nanziellen Zusammenwirken aller Träger und Anbieter von Veranstaltungen der Er-

wachsenenbildung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 

Evangelische Jugend in Hessen

Der Landesverband der Evangelischen Jugend in Hessen ist eine Einrichtung der

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und ist im Zentrum Bildung integriert. Der

Landesverband der Evangelischen Jugend in Hessen fördert Maßnahmen der all ge-

meinen Jugendarbeit (Mitarbeiterschulungen, Studienfahrten und internationale Be geg-

nungen) und Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung. 
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Kirchlicher Fonds für Arbeitsbeschaffung

Der Kirchliche Fonds zur Arbeitsbeschaffung ist ein Sondervermögen der Evangeli-

schen Kirche in Hessen und Nassau, dessen Zweck es ist, Initiativen in Kirche und Dia-

konie, mit denen zusätzliche Tätigkeiten im gemeindlichen, sozialen und diakoni schen

Bereich erschlossen werden, zu unterstützen. In erster Linie sollen damit ar beitslose

Jugendliche, Frauen, Ältere und Behinderte auf Zeit beschäftigt werden. Rechtliche

Grundlage des Fonds ist die Satzung vom 27. Februar 1984. Der Fonds fi nanziert sich

aus Spenden, Zuschüssen und Haushaltsmitteln der Gesamtkirche.

Regionaler Arbeitskreis für Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz

Der Regionale Arbeitskreis für Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz ist eine Ein rich-

tung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und ist organisatorisch dem Zen-

trum Bildung angegliedert. Er vertritt die evangelische Erwachsenenbildung ge gen über

staatlichen Stellen in Rheinland-Pfalz und setzt sich für die Wahrnehmung des bil-

dungspolitischen und gesellschaftlichen Auftrags der evangelischen Kirchen ein. Er en-

gagiert sich für die öffentliche Förderung der allgemeinen, politischen, kultur ellen und

religiösen Weiterbildung.

Landesorganisation Erwachsenenbildung

Mit Bekanntmachung vom 14. März 1975 haben die Evangelische Kirche in Hessen

und Nas sau, die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck und die Evangeli sche

Kirche im Rhein land in der Form einer zwischenkirchlichen Vereinbarung für ihre Bil-

dungsein richtun gen nach dem Hessischen Erwachsenenbildungsgesetz vom

24. Juni 1974 die Evangelische Lan desorgani sation für Erwachsenenbildung in Hes sen

ge bildet (ABl. der EKHN 1975 S. 67).

Zweck der Landesorganisation ist die Koordinierung und Förderung der Er wachse-

nenbildung in evangelischer Trägerschaft.

Bachchor Mainz

Gegründet wurde der Bachchor, dessen Träger die Evangelische Kirche in Hessen und

Nassau ist, 1955 von Diethard Hellmann, der den Chor 30 Jahre lang leitete.

Wirtschaftsbetrieb Zentrum Verkündigung

Mit Kirchenleitungsbeschluss vom 1. März 2007 wurde im Zentrum Verkündigung der

Wirtschaftsbetrieb Zentrum Verkündigung gegründet. Der Betrieb wird als wirtschaftli-

ches Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Es handelt sich um

einen Betrieb gewerblicher Art. Zweck des Wirtschaftsbetriebes ist die Herstellung und

der Vertrieb von Materialheften und Arbeitshilfen. 
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Posaunenwerk der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Das Posaunenwerk der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau fördert und un ter-

stützt die Arbeit der Posaunenchöre in der Landeskirche Dies geschieht durch Aus-

und Fort bil dung, insbesondere Veranstaltung von Lehrgän gen, Seminaren, Blä sertref-

fen, Po sau nentagen etc.

Nach der Satzung des Posaunenwerks der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-

sau vom 27. Juni 2009 nimmt das Posaunenwerk die festgelegten Aufgaben als ei gen-

stän diges Werk ohne eigene Rechtspersönlichkeit innerhalb der Evangelischen Kirche

in Hessen und Nassau wahr. 

Das Posaunenwerk ist dem Zentrum Verkündigung zugeordnet und unterliegt der Auf-

sicht der Kirchenleitung. 

Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision in der
EKHN

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das „Zentrum

für Kirchliche Personalberatung“ und das „Zentrum für Organisations ent wick lung und

Supervision“ zum 1. Januar 2010 zu einem neuen Institut für Personalberatung, Or-

ganisationsent wick lung und Super vi sion in der EKHN - IPOS zusammengeführt. 

Das Institut gliedert sich in drei Fachbereiche: „Personalberatung“,

„Organisationsentwicklung“ und „Supervision“.

Das Institut für Personalberatung, Organisationsent wick lung und Super vision in der

EKHN - IPOS bietet Fortbildung und Beratung für Einzelne und Organisa tio nen, vor-

wiegend aus Kirche und Diakonie. Es unterstützt außerdem andere Or gani sationen, öf-

fentliche Ein richtungen und Unternehmen. 

Schulwerk der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Das Evangelische Schulwerk in Hessen und Nassau ist Träger evangelischer kirch li-

cher Schulen, die als Ersatzschulen staatlich anerkannt sind. Die evangelischen Schu-

len des Schulwerks finden ihre Orientierung in den Worten der Bibel und in christ li chen

Werten in ökumenischer Aufgeschlossenheit. Sie wollen junge Men schen auf ein

selbstverantwortetes Leben und lebenslanges Lernen vorbereiten. Die evangeli schen

Schulen verwirklichen ein am christlichen Glauben orientiertes Bildungsver ständnis und

erziehen zur Verantwortung. Die evangelischen Schulen gestalten eine christliche

Schulkultur mit verbindlichem Religionsunterricht, regel mäßigen Schulan dachten und

der bewussten Feier der christlichen Feste im Kir chenjahr. 

Das Evangelische Schulwerk in Hessen und Nassau ist eine gesamtkirchliche Ein-

richtung in der Rechtsform einer nichtrechtsfähigen kirchlichen Anstalt öffentlichen
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Rechts in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat aufgrund von

Artikel 50 der Kirchenordnung die Satzung beschlossen, diese wurde am 18. Januar

2019 im Amtsblatt veröffentlicht.

Die gesamtkirchliche Verwaltungsaufgabe betreffend das Finanzwesen und den

Jah resabschluss für das Evangelische Schulwerk in Hessen und Nassau wurde ab

dem 1. Januar 2023 dem Regionalverwaltungsverband Rhein-Lahn-Westerwald ge-

mäß der Re gio nal ver wal tungsverordnung übertragen. 

Chorverband der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Die Kirchenchöre im Bereich der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau sind

im Chorverband der Landeskirche zusammengeschlossen. Sie unterteilen sich in die

Fachkreise gemischte Chöre, Frauenchöre, Kinder- und Jugendchöre sowie Pop- und

Gospelchöre. Dies geschieht durch Aus- und Fortbildung, ge genseitige Anregungen,

Austausch von Erfahrungen und Zusammenwirken bei gemeinsamen Veranstaltun gen.

Der Verband Evangelischer Chöre in Hessen und Nassau ist ein Ver band ohne ei ge ne

Rechtsform in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Der Chorver band der

Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau ist dem Zentrum Ver kündi gung der

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zugeordnet.
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Nachrichtlich:

Treuhandvermögen EUR 1.148.358.482,96
Vorjahr EUR 1.191.723.295,32

Treuhandvermögen Kirchengemeinden, Dekanate und kirchliche Verbände

Das Treuhandvermögen ist fremdes Vermögen, das durch die Finanzbuchhaltung der

Gesamtkirche der Evan ge li schen Kirche in Hessen und Nassau verwaltet wird. Die Ur-

sprün ge der treu hände ri schen Verwaltung von Geldern für Kirchengemeinden, Dek-
anate und kirch liche Verbän de durch die Gesamtkirche liegen am Ende des 19. Jahr-

hun derts. Für die hes sische evangelische Landeskirche übernahm der zum 1. Ja nuar

1876 ge grün dete Zentralkir chenfonds diese Aufgabe als landeskirchliche Aufga be.

Nach Gründung der EKHN wurde diese Praxis weitergeführt. Die Zinsen für die Pfarr-

besoldungs- und örtlichen Ergänzungsfondskapitalien sowie die Kirchenkapita lien wur-

den zunächst jeweils in einem gesonderten Teil der Rechnung der Finanzbuchhal tung

der Gesamtkirche ge führt.

Der größte Teil des Treuhandvermögens ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 an-

ge legt in einem Dachfonds – Metzler Dachfonds MI–F01 – i.H.v. EUR 835.527.208,05

(i.Vj. EUR 863.847.766,35), einem Immo bi lien dach fonds 2IP i.H.v. EUR

145.393.762,70 (i.Vj. EUR 135.103.019,08), einem In fra struk tur dach fonds

HN-SICAV-RAIF i.H.v. EUR  110.856.969,80 (i.Vj. EUR 104.497.932,11) und des Wei-

te ren im kas senge meinschaft li chen Gutha ben i.H.v. EUR 30.949.035,27 (i.Vj.

EUR 60.569.918,35). Die genaue Zu sammenset zung ist dem An hang zu ent nehmen.

Treuhandvermögen Kinder- und Jugendstiftung der Evangelischen Jugend in
Hessen und Nassau

Die Evangelische Jugend in Hessen und Nassau e.V. übertrug mit Treuhandvertrag

vom 27. April 2015 als Stifterin und derzeitige Treuhänderin der Evangelischen Kir che

in Hessen und Nassau die treuhänderische Verwaltung der Kinder- und Jugend stif tung

der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau als nichtrechtsfähige Stiftung öf fent-

li chen Rechts. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau wurde gemäß Ver trag

als Rechtsträgerin und Treuhänderin eingesetzt. Die Stiftung fördert die kirch liche ge-

tragene und verantwortete Kinder- und Jugend ar beit in der Evangelischen Kir che in

Hessen und Nassau durch finanzielle Leistun gen. Der Stiftungszweck wird ins beson-

dere verwirklicht durch die Förderung von Maß nah men und Projekten, die ge eignet

sind, auf Grundlage des Evangeliums von Jesu Chris ti ein Leben in Gemein schaft zu

gestalten und junge Menschen in ihrer in divi duellen, sozialpolitischen und re li giö sen

Entwicklung zu fördern. Zur Förderung stand bei der Gründung ein Stif tungs ver mögen

i.H.v. TEUR 600 zur Verfügung.
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II. Bilanz Passiva

A. Reinvermögen EUR 349.056.203,71
Vorjahr EUR 446.522.972,65

I. Vermögensgrundbestand EUR -445.586.164,23
Vorjahr EUR -462.385.631,59

Der Vermögensgrundbestand stellt eine residuale Größe dar. Er wurde nicht originär

ermittelt, sondern ergibt sich mittels Erfassung und Bewertung der Vermögensgegen-

stände und Schulden der Gesamtkirche der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-

sau.

Zum Vorjahresstichtag 31. Dezember 2022 ergab sich ein negativer Vermögens grund-

be stand i.H.v. EUR -462.385.631,59. Der negative Vermögensgrundbestand wird durch

Festle gung des Leiters der Kirchen verwaltung vom 3. Februar 2017 im Reinver mögen

ausge wie sen und mit den anderen Positionen des Reinvermögens saldiert. 

Der Vermögensgrundbestand hat sich wie folgt verändert:

Stand zum 31.12.2022 EUR -462.385.631,59

Hessen und Nassau (Übergabe der Anlagen im Bau)

Gründung des Schulwerks der Evangelischen Kiche in

EUR -1.276.613,29

(Übergabe der Anlagen im Bau)

Gebäude und Grundstücke an die Tagungshäuser

EUR -332.349,12

Anpassung des Aktivwertes der Versorgungsstiftung EUR 17.502.411,59

Hessen

Anpassung Treuhandvermögen bei der Diakonie

EUR 895.561,42

Übrige EUR 10.456,76

Stand zum 31.12.2023 EUR -445.586.164,23
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Nachrichtlich:

Treuhandverpflichtungen EUR 1.148.358.482,96
Vorjahr EUR 1.191.723.295,32

Bei den Treuhandverpflichtungen unterscheidet man vier Kapitalmassen:

· Kapitalvermögen von Kirchengemeinden (Kirchenvermögen),

· Kirchengemeindliche Pfarreikapitalien (Pfarreivermögen), 

· Stiftungskapitalien,

· Sonstige.

Kapitalvermögen von Kirchengemeinden

Den anlegenden Kirchengemeindekassen sowie den sonstigen Anlegern wird durch die
Anlage in der Finanzbuchhaltung der Gesamtkirche eine Min dest ver zin sung zu gesagt.
Darüber hin aus wird den Anlegern – je nach der Ertrags ent wicklung – ein Bo nus für de-
ren Ein lage ge währt.

Ein etwaiger von der Finanzbuchhaltung der Gesamtkirche wirtschafteter Zinsüber-

schuss wird im Recht strä ger an ge sam melt und angelegt, um in Zeiten geringerer An la-

geerträge den Anle gern eine an ge messene Verzinsung bieten zu können.

Im Berichtsjahr reichten die erwirtschafteten Finanzerträge 2023 nur zu ca. 89 % aus

um die zugesagte Mindest verzinsung zu decken. Die restliche Deckung erfolg te aus

angesammelten Zinserträ gen der Vorjahre. 

Der Anteil des kirchengem eindlichen Kapitalvermögens am Treuhandvermögen be trägt

EUR 912.321.746,60 (i.Vj. EUR 960.579.600,88). Die Zinserträge des Jahres 2023

wur den gut ge schrieben.

Kirchengemeindliche Pfarreikapitalien

Die Erträge des Pfarreivermögens werden zur Pfarrbesoldung an die Gesamtkirche ab-

geführt.

Der Anteil der kirchengemeindlichen Pfarreikapitalien am Kapitalvermögen der Kir-

chengemeinden beträgt zum 31. Dezember 2023 EUR 19.667.921,60

(i.Vj. EUR 19.667.921,60. Die Zinserträge des Jahres 2023 wurden gutgeschrieben.
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Stiftungskapitalien

In ihrer Sitzung am 18. Mai 2006 hat die Kirchenleitung die Er richtung einer höher ver-

zinslichen Anlagemöglichkeit ab dem 1. Juli 2006 für kirchliche Stiftungen bei der Fi-

nanzbuchhaltung der Gesamtkirche  be schlossen. Der garantierte Zinssatz beträgt im

Haushaltsjahr 2023 3,0 % (i.Vj. 4,0%) bei ei ner Min destlaufzeit von fünf Jahren. Dar-

über hinaus ist auch bei beson ders guter Ent wicklung der Verzinsung die Gewährung

eines Bo nus möglich.

Der Anteil der Stiftungskapitalien am Treuhandvermögen beträgt EUR 115.185.760,69 

(i.Vj. EUR 113.037.483,95). Die Zinserträge des Jahres 2023 wur den gutgeschrieben.

Sonstige

Hier werden die sonstigen treuhänderisch verwalteten Kapitalien ausgewie sen. Es han-

delt sich um die Anteile der Versorgungstiftung der Evangelischen Kirche in Hes sen

und Nassau i.H.v. EUR 81.567.369,83 (i.Vj. EUR 76.603.189,83) und um die An teile

der ZPV i.H.v. EUR 13.149.072,23 (i.Vj. EUR 14.768.215,48). angepasst

Die genaue Zusammensetzung der Treuhandverpflichtungen ist aus dem Anhang er-

sichtlich.
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III. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung bzw. die in der Buchhaltung hinterlegten Kontenbezeichungen

berücksichtigen keine gendergerechte Sprache. Ebenfalls sind die Kontenbezeichnun-

gen in einer vereinfachten, abkürzenden Sprache systemseitig in der Finanzbuchhal-

tung eingerichtet. Im Rah men un se rer Berichterstat tung wur den die Kontenbezei chun-

gen nicht modifiziert.

1. Erträge aus kirchlicher oder diakonischer
Tätigkeit EUR 52.120.281,37

Vorjahr EUR 49.291.395,41

a) Erträge aus kirchlichen Aufgaben EUR 1.691.142,00
Vorjahr EUR 1.649.949,77

2023 2022

EUR EUR

Sonstige Erträge kirchlichen Aufgaben 1.081.174,93 966.741,79

Teilnehmerbeiträge 529.343,70 545.903,00

Sonstige Erträge kirchliche Dienste 27.565,87 33.205,50

Sonstige kirchliche Verkaufserträge 14.907,92 66.611,20

Erträge Vertrieb kirchlicher Schriften 12.178,54 29.449,44

Teilnehmerbeiträge 0% 11.724,00 0,00

Sonstige Entgelte Verpflegung 7.722,61 4.553,12

Gebühren für Archivnutzung 3.560,00 2.885,72

Übrige 2.964,43 600,00

1.691.142,00 1.649.949,77
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b) Umsatzerträge EUR 101.258,89
Vorjahr EUR 78.653,36

2023 2022

EUR EUR

Verpflegung 19% 48.468,73 35.083,92

Energieerzeugungsanlagen 19% 22.158,75 17.824,31

Sonstige Umsatzerlöse BGA nicht steu-

erbar 11.941,49 0,00

Übrige 5.560,80 5.930,91

Sonstige Umsatzerlöse BGA 19% 5.317,24 17.402,00

Getränkeverkauf, Kioskwaren 19% 3.711,75 0,00

Sonstige Umsatzerlöse BGA 0% 2.076,38 0,00

Verpflegung nicht steuerbar 2.023,75 2.412,22

101.258,89 78.653,36

c) Erträge aus Grundvermögen und Rechten EUR 9.958.325,89
Vorjahr EUR 9.943.480,97

2023 2022

EUR EUR

Dienstwohnungsvergütung PV 6.091.293,00 6.389.431,55

Mieterträge Kirchenvermögen 3.663.291,25 3.419.805,15

Erbbauzinserträge KV 111.007,32 109.084,08

Sonstige Nutzungsentschädigung 49.875,03 5.473,00

Pachterträge Kirchenvermögen 21.470,39 10.701,08

Übrige 21.388,90 8.986,11

9.958.325,89 9.943.480,97
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d) Erträge aus Ersatz- und Erstattungsdien-
sten EUR 40.369.554,59

Vorjahr EUR 37.619.311,31

2023 2022

EUR EUR

Ersatz von Sonstigen im kirchlichen

Bereich 36.375.668,73 33.850.289,12

Personalkostenersatz aus EKD 1.513.583,44 1.600.553,50

Personalkostenersatz von Dritten 1.067.178,15 943.367,50

Übrige 400.553,84 312.999,03

Personalkostenersatz aus der EKHN 280.847,26 419.597,06

Sachkostenersatz aus der EKHN 240.899,13 313.493,28

Sachkostenersatz aus EKD 233.551,51 136.339,03

Personalkostenersatz EKHN nicht steu-

erbar 128.596,00 0,00

Erst. Beihilferückst. n.stb. 80.589,71 24.750,00

Personalkostenerstattungen von Dritten

nicht steuerbar 20.429,82 0,00

Personalkostenersatz aus EKD n 11.832,00 0,00

Erst. Beihilferückst. 19% 9.000,00 13.235,29

Erst. Beihilferückst. 0% 6.750,00 4.687,50

Personalkostenerstattungen von Dritten

0% 75,00 0,00

40.369.554,59 37.619.311,31

Bei dem Ersatz von sonstigen Erträgen im kirchlichen Bereich handelt es sich um die

Erstattungen der Evangelischen Ruhegehaltskasse für Pensionsleistun gen.
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2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuwei-
sungen EUR 556.283.442,69

Vorjahr EUR 607.544.399,59

a) Erträge aus Kirchensteuern EUR 540.038.823,47
Vorjahr EUR 593.176.840,22

2023 2022

EUR EUR

Kirchenlohnsteuer 352.823.294,63 373.054.550,75

Kircheneinkommensteuer 115.933.638,00 150.380.058,78

Kirchensteuer (Clearing) 46.571.816,57 48.086.089,19

Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer 23.114.924,97 20.140.740,68

Kirchensteuer einheitliche Pauschsteuer 1.373.308,89 1.229.887,01

Erträge Kirchensteuer der Soldaten 221.840,41 285.513,81

540.038.823,47 593.176.840,22

b) Erträge aus Finanzausgleich, Zuweisun-
gen und Umlagen EUR 16.244.619,22

Vorjahr EUR 14.367.559,37

2023 2022

EUR EUR

Sonstige zweckgebundene Zuweisungen

und Umlagen 16.006.234,61 14.071.428,88

Zweckgebundene Zuweisungen und Um-

lagen innerhalb der EKD 213.230,76 73.202,51

Zuweisungen von Sonstigen im kirchlichen

Bereich 11.937,40 31.877,09

Übrige 13.216,45 191.050,89

16.244.619,22 14.367.559,37

3. Zuschüsse von Dritten EUR 18.136.463,37
Vorjahr EUR 17.407.826,35

2023 2022

EUR EUR

Staatsleistungen 17.562.657,95 16.696.814,41

Zuschüsse von Ländern 459.410,37 386.217,60

Sonstige Zuschüsse vom Bund 78.427,08 201.339,86

Förderbetrag § 100 ESTG 27.659,12 0,00

Übrige 8.308,85 123.454,48

18.136.463,37 17.407.826,35
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9. Personalaufwendungen EUR -427.319.163,58
Vorjahr EUR -278.929.654,28

a) Personalaufwand EUR -136.203.888,42
Vorjahr EUR -134.607.844,39

2023 2022

EUR EUR

Bezüge Pfarrer -94.378.621,49 -95.248.441,65

Beschäftigungsentgelte -26.764.927,11 -24.811.218,51

Beihilfen Pfarrer -5.004.285,25 -4.739.075,24

Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialver-

sicherung -4.968.956,88 -4.731.729,03

Besoldung Beamte -4.344.588,56 -4.327.638,88

Beihilfen Beamte -295.451,38 -278.410,32

Entgelte Geringfügig Beschäftigte -175.954,50 -163.110,33

Familienbudget -101.569,30 -96.972,03

Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame

Leistungen -66.314,58 -67.623,95

Fürsorgeleistungen Pfarrer -57.341,57 -105.798,56

Übrige sonstige Bezüge -26.776,56 -26.620,14

Unterstützungen Pfarrer -14.242,06 -7.603,95

Übrige -4.859,18 -3.601,80

-136.203.888,42 -134.607.844,39

b) Aufwendungen zur Versorgungssiche-
rung EUR -218.716.964,96

Vorjahr EUR -78.434.808,43

2023 2022

EUR EUR

Zuführung Versorgungsrückstellungen -129.695.515,00 -33.553.697,00

Aufwendungen an Versorgungskassen -43.449.629,00 -42.720.994,14

Zuführung zu Beihilferückstellungen -43.246.408,67 0,00

Beiträge Zusatzversicherung -2.047.950,85 -1.923.725,65

Sonstige Aufwendungen Versorgungs-

sicherung -277.461,44 -236.391,64

-218.716.964,96 -78.434.808,43
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c) Versorgungsaufwendungen EUR -68.757.131,14
Vorjahr EUR -61.530.844,88

2023 2022

EUR EUR

Versorgungsbezüge PfarrerInnen -38.716.924,40 -34.943.834,85

Beihilfen pensionierte PfarrerInnen -11.792.481,17 -9.094.115,70

Versorgungsbezüge Hinterbliebene Pfarrer -7.244.801,41 -7.075.889,97

Versorgungsbezüge BeamtInnen -3.664.856,25 -3.529.740,06

Beihilfen Hinterbliebene Pfarrer -2.981.328,60 -2.998.516,20

Wartestandsbezüge -1.832.196,57 -1.586.674,89

Versorgungsbezüge an Deutsche Ren-

tenversicherung -1.056.538,48 -977.235,82

Versorgungsbezüge Hinterbliebene Be-

amte -634.383,20 -640.833,33

Beihilfen pensionierte Beamte -603.769,29 -523.880,36

Beihilfen Hinterbliebene Beamte -221.585,81 -152.119,82

Renten -8.265,96 -8.003,88

-68.757.131,14 -61.530.844,88

d) Sonstige Personalaufwendungen EUR -3.641.179,06
Vorjahr EUR -4.356.156,58

2023 2022

EUR EUR

Zuführung Personalrückstellungen -1.333.904,40 -1.374.000,00

Beiträge Berufsgenossenschaft -848.877,09 -757.123,78

Personalkostenerstattungen -776.655,45 -1.612.375,27

Trennungsgeld, Umzugskosten -664.240,59 -522.187,06

Übrige -17.501,53 -90.470,47

-3.641.179,06 -4.356.156,58
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10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und
Zuweisungen EUR -338.297.640,42

Vorjahr EUR -341.116.383,68

a) Aufwendungen aus Kirchensteuererstat-
tungen und -verrechnungen EUR -7.759.859,37

Vorjahr EUR -16.115.782,19

2023 2022

EUR EUR

Zuführung Clearingrückstellung -3.789.448,49 -11.900.000,00

Aufwand Kirchensteuer der Soldaten -3.381.134,84 -3.713.960,44

Aufwendungen Pauschale Kirchensteuer

Minijobs -380.582,73 -336.661,09

Aufwendungen Weiterleitung fremder

Kirchensteuer -208.693,31 -165.160,66

-7.759.859,37 -16.115.782,19

b) Aufwendungen aus Finanzausgleichsleis-
tungen und Zuwendungen EUR -330.537.781,05

Vorjahr EUR -325.000.601,49

2023 2022

EUR EUR

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

innerhalb der EKHN -154.024.758,18 -145.194.746,98

Zweckgebundene Zuweisungen und Um-

lagen innerhalb der EKHN -84.450.393,99 -78.930.216,17

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

innerhalb der EKD -30.881.213,04 -31.659.404,99

Zuweisungen und Umlagen für Investi-

tionen innerhalb der EKHN -30.422.531,26 -35.279.141,85

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen an

Diakonie -19.153.608,83 -18.267.832,00

Zweckgebundene Zuweisungen und Um-

lagen innerhalb der EKD -9.770.331,57 -9.910.858,63

Sonstige Verwaltungskostenumlage -1.665.347,68 -1.665.289,00

Übrige -169.596,50 -4.093.111,87

-330.537.781,05 -325.000.601,49
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  Prüfung des Budgetbereiches des Rech-
nungsprüfungsamtes für das Haushaltsjahr
2023
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  Stellungnahme der Kirchenleitung zum Prüfungs-
bericht des Rechnungsprüfungsamtes zum 
Jahresabschluss der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau - Gesamtkirche - 
zum 31.12.2023
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  Bemerkungsbericht
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Grundlagen des Bemerkungsberichtes

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses legt das Rechnungsprüfungsamt für

die Gesamtkirche der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau einen Bericht zur

Haushalts- und Wirtschaftsführung vor, den sogenannten Bemerkungsbericht. Darin

werden die Ergebnisse der Prüfungen zusammengefasst, soweit sie für die Entlastung

der Kirchenleitung maßgeblich sind, oder im Gesamtkontext für die Evangelische Kir-

che in Hessen und Nassau verantwortet werden (Ordnungsmäßigkeitsrahmen). 

Prüfungsfeststellungen fördern wirtschaftliches, sparsames und nachhaltiges
Verwaltungshandeln

Häufig setzt die Kirchenverwaltung die Empfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes

bereits während der laufenden Prüfung unmittelbar um. In solchen Fällen entfallen die

Feststellungen und Empfehlungen im Hinblick auf die Entlastung durch die Kirchensy-

node.

Die Prüfungsberichte enthalten daher insbesondere diejenigen Feststellungen und

Empfehlungen, die noch nicht umgesetzt wurden. Diese werden im Rechnungs-

prüfungsausschuss beraten, in dem das Rechnungsprüfungsamt die Ergebnisse dar-

legt und Fragen zu den Prüfungsergebnissen beantwortet. An den Beratungen nehmen

auch die Kirchenverwaltung und Kirchenleitung teil, um die Themen transparent und lö-

sungsorientiert zu erörtern.

In den meisten Fällen macht sich der Rechnungsprüfungsausschuss die Feststellungen

und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes zu eigen. Er spricht dann gegenüber

der Kirchensynode eine Empfehlung aus, die vorgeschlagenen Maßnahmen umzuset-

zen und damit ein geordnetes, transparentes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

zu fördern.

Die Kirchensynode berücksichtigt diese Ergebnisse bei der jährlichen Entscheidung

über die Entlastung. Auf dieser Grundlage wird die Entlastung ausgesprochen und mit

der Erwartung verbunden, die aufgezeigten Empfehlungen zukünftig zu beachten.

Das Rechnungsprüfungsamt begleitet die Umsetzung der Empfehlungen und überprüft,

ob die beschlossenen Maßnahmen tatsächlich greifen. Auch in dieser Phase bleibt der

Austausch mit der Kirchenverwaltung und der Kirchenleitung bestehen. Die Ergebnisse

fließen ggf. in die künftigen Haushalts- und Verwaltungsentscheidungen ein und leisten

so einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung einer guten und nachhaltigen Verwal-

tung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.

Ziel des Rechnungsprüfungsamtes ist „die Unterstützung kirchlicher Organe bei der

Wahrnehmung ihrer Finanzverantwortung“ (§ 1 Abs. 3 RPAG).
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Hinweise zum Bemerkungsbericht 2023

Der Bemerkungsbericht nimmt Bezug auf den Synodenbeschluss Nr. 35 zur Drucksa-

che 06/25 der Kirchensynode. Die Synode hat das Rechnungsprüfungsamt beauftragt,

zum Bericht der Kirchenleitung zur Umsetzung von Synodenbeschlüssen Stellung zu

nehmen, soweit es um die Umsetzung des Synodenbeschlusses Nr. 13.1 aus der 7.

Tagung der 13. Kirchensynode zu Mängeln in den Jahresabschlüssen geht. 

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Kirchenleitung am 8. August 2025 um eine aktuali-

sierte Fassung der von der Kirchenleitung zur Verfügung gestellten tabellarischen

Übersicht zu den Prüfungsfeststellungen bis zum 22. September 2025 gebeten, sofern

sich seit der letzten Berichterstattung Änderungen ergeben haben. Die Kirchenleitung

hat am Stichtag 22. September 2025 eine Aktualisierung der tabellarischen Übersicht

zu den Prüfungsfeststellungen vorgelegt, die in diesen Bemerkungsbericht aufgenom-

men wurde.  

Der Bemerkungsbericht und die Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes zum

Synodenbeschluss Nr. 35 zur Drucksache 06/25 sind überwiegend deckungsgleich. Mit

dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 werden die Bemerkungen fortgeschrie-

ben, um der Synode weiterhin einen Überblick über die Abarbeitung der Beanstandun-

gen und Hinweise zu geben.  

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die in den Prüfungsberichten der Vorjahre der

Gesamtkirche der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau enthaltenen allgemei-

nen Prüfungsfeststellungen in den Kapiteln 2 und 3 nunmehr in diesen Bemerkungsbe-

richt überführt worden sind. Damit sollen Redundanzen vermieden und die Lesbarkeit

verbessert werden. Im Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023 der Gesamtkirche fin-

det sich daher nur noch ein Verweis im Bereich der Ordnungsmäßigkeit auf die in die-

sem Bemerkungsbericht dargestellten Feststellungen.
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1. Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit

Bei Aufstellung und Ausführung des Haushalts sind die Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit zu beachten. Im Rah men un serer stich pro be-

nartigen Überprüfung haben wir keine wesentlichen Ver stöße gegen die Ein hal tung der

Grund sät ze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Nachhal tigkeit i.S.v.

§ 4 Abs. 1 KHO festgestellt. Folgende Einzelfeststellungen wurden getroffen:

• Durch die nicht genehmigte Nutzung von Software, Hard ware oder anderer Sys-

teme und Dienste innerhalb der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ent-

stehen nicht wirt schaft li che Aus ga ben in die sem Be reich. IT-Pro jek te und

-Prozesse sind zum Teil voneinander un ab hän gig, un strukt uriert und ge gen läu fig.

Wir emp fehlen ei ne koor di nierte Steu erung im Rah men der Digi tali sie rungs stra te-

gie zur Senkung der Aus ga ben.  

• Bei der Beschaffung von IT-Ausstat tung wurde in einigen Fäl len ge gen den

Grund satz der Sparsamkeit verstoßen.   

• In Einzelfällen wurden Versammlungsflächen extern angemietet, obwohl kirche-

neigene Versammlungsflächen hätten genutzt werden können.

• Ein detailliertes Nachhaltigkeitskonzept (beinhaltend u.a. Klimaschutzgesetz und

Nachhaltigkeitsberichterstattung) zur Umsetzung der KHO, das sämtliche Hand-

lungsfelder der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau umfasst, steht noch

aus.

Bericht der Kirchenleitung, Drucksache Nr. 06/25, Synodenbeschluss Nr. 35 zur Umsetzung des Sy-
nodenbeschlusses Nr. 13.1 aus der 7. Tagung der 13. Kirchensynode (mit Aktualisierung vom
22.9.2025)

Verantwortlichkeit Stichpunkte/Voraussetzung

für Abstellung

Anmerkung Zeitrahmen bis Ende

bzw. Jahresabschluss

(JA)

alle Bereiche/ Standorte

Nicht wirtschaftliche Ausgaben
durch uneinheitliche Beschaf-
fung von Hard- und Software:
Vollständige Zentralisierung
der Beschaffung über alle Be-
reiche

Derzeit wird ein zentraler Einkauf
von Hard- und Software vorberei-
tet und erprobt. Es wurden bereits
über 50 Geräte an NBRs über den
Warenkorb bestellt, ausgeliefert
und installiert. Die Evaluierung des
Prozesses und der flächendecken-
den Bereitstellung in 2026 ist  an-
gestrebt.

keine Terminierung mög-
lich

alle Bereiche/ Standorte Verstoß gegen Sparsamkeit bei
IT-Beschaffung: entfällt

Kann im Einzelfall angemessen
sein, so lange Budget nicht überzo-
gen wird. Aufgrund dezentraler
Bewirtschaftungsstruktur aktuell
keine wesentliche Änderung mög-
lich

keine Terminierung mög-
lich
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Beauftragter
"Klimaschutz/Nachhaltigk
eit"-ekhn2030, juristischer
Dienst

Nachhaltigkeitskonzept noch
ausstehend: Erstellung eines
Nachhaltigkeitskonzeptes so-
wie Anwendung in Budgetbe-
reichen 

Entwurf einer EKHN-Nachhaltig-
keitsstrategie für Gremien vorhan-
den

noch nicht terminiert

Schlussbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes

Das Rechnungsprüfungsamt begrüßt die Bemühungen um eine vollständige Zentral-

isierung der Beschaffung für alle Bereiche. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass ei-

ne verbindliche Anschluss- und Benutzungsverpflichtung innerhalb Evangelischen Kir-

che in Hessen und Nassau geregelt werden müsste, da andernfalls zentrale Einkaufs-

prozesse und Plattformen mit Warenkörben ihre Wirkung verfehlen könnten.

Die Anmerkung, wonach ein Abweichen vom Grundsatz der Sparsamkeit im Einzelfall

zulässig sei, sofern Budgetmittel nicht überschritten werden, wird von uns kritisch gese-

hen. Nach unserer Auffassung entspricht eine solche Auslegung nicht den rechtlichen

Vorgaben und Grundsätzen der Haushaltsordnung.

Wir empfehlen daher, die Budgetverantwortlichen gezielt zu schulen, um die Complian-

ce-Regeln der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau im Bereich Beschaffung,

Bestellwesen, Vergaben und Bewirtungen zu vertiefen. Die Vorschriften und Handrei-

chungen liegen bereits strukturiert in der Kirchenverwaltung vor und sollten regelmäßig

aktualisiert und vermittelt werden.

Hinsichtlich des fehlenden Nachhaltigkeitskonzepts für die Evangelische Kirche in Hes-

sen und Nassau weisen wir darauf hin, dass die Synode zwischenzeitlich eine Nachhal-

tigkeitsstrategie sowie ein Klimaschutzgesetz beschlossen hat. Sowohl den Nachhaltig-

keits- als auch den Klimaschutzbericht wird das Rechnungsprüfungsamt zu gegebener

Zeit im Rahmen des Jahresabschlusses der Gesamtkirche, in Verbindung mit den

haushaltsplanerischen Ansätzen, prüfen und hierüber berichten.

→ Umsetzungsstatus: teilweise umgesetzt

→ Verantwortung: Handlungsbedarf teilweise offen

2. Vollständigkeit und Einrichtung der Buchführung

Beim Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision in der

EKHN - IPOS, der Abwicklung von Unterstützungsgeldern für Studierende (sog. Beihil-

fen) sowie bei der Buchführung in den Studierendenwohnheimen für Mieterträge wur-

den erneut Beanstandungen zur Vollständigkeit und Einrichtung der Buchführung in

Abstimmung zur Gesamtkirche getroffen. Die Studierendenwohnheime werden unver-

ändert als Ist-Buchführung abgerechnet. Die Umstellung auf eine ordnungsgemäße

Buchführung ist derzeit von der Finanzbuchhaltung der Gesamtkirche nicht geplant.
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Die Vollständigkeit der Buchführung beim Institut für Personalentwicklung, Organisation

und Supervision in der EKHN - IPOS ist gewährleistet. Bei den Zahlungseingängen

werden jedoch monatlich nur die jeweiligen Summen je Forderungskonto eingebucht.

Das Forderungsmanagement kann nur in der Einrichtung selber und nicht in der Fi-

nanzbuchhaltung der Gesamtkirche vorgenommen werden. 

Wir empfehlen diese Beanstandungen zeitnah zu beheben und die Buchführung an die

geltende Gesetzeslage anzupassen.

Bericht der Kirchenleitung, Drucksache Nr. 06/25, Synodenbeschluss Nr. 35 zur Umsetzung des Sy-
nodenbeschlusses Nr. 13.1 aus der 7. Tagung der 13. Kirchensynode (mit Aktualisierung vom
22.9.2025)

Verantwortlichkeit Stichpunkte/Voraussetzung für

Abstellung

Anmerkung Zeitrahmen bis Ende bzw.

Jahresabschluss (JA)

IPOS/FiBu Abrechnung IPOS : entfällt Verfahren in 2021 eingeleitet Frühjahr 2026 für JA 2025

FiBU/dez. Budgetver-
antw.

Abrechnung Unterstützungsgelder
Studierende : Offenlegung der Ge-
schäftsfälle (Anzahl und Betrag) /
Klärung Datenschutzgrundlagen 

entfällt Frühjahr 2026 für JA 2025

FiBu/GF Tagungshäuser

Ist-Buchführung bei Studierenden-
wohnheime: Einreichung der
OP-Listen für Mietzahlungen zum
jew. 31.12. Buchung: Forderung
aus Miete/Partner an Mietertrag
Anpassung der OPs im Folgejahr
mit der aktuellen Liste gegen Mie-
tertrag

Im Rahmen der Umstellung un-
ter Punkt 5 anzugehen.  Die
Umstellung von Ist- auf
Soll-Buchführung ist seit 2024
konkret geplant, zusammen
mit der Digitalisierung der
Wohnheim-Verwaltung
(Einführung einer Miet- und
Verwaltungssoftware). Das
Projekt wird mit dem personel-
len Wechsel der Bereichslei-
tung Studentisches Wohnen in
2026 zum 1.1.2027 durchge-
führt werden können.

2026 für Darstellung Forde-
rungen und Verbindlichkei-

ten
2027 vollständige Inte-

gration

Schlussbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes

Das Rechnungsprüfungsamt begrüßt, dass die Kirchenleitung entgegen ihrer ersten

Stellungnahme nunmehr vorsieht, auch im Bereich der Studierendenwohnheime die

Umstellung auf die Doppik ab dem Jahr 2026 vorzunehmen. Wir regen an, die Struk-

turen im Bereich der Bilanzierung und Bewertung nachhaltig zu stärken – etwa durch

die Einrichtung einer spezialisierten Bilanzierungsabteilung. Diese könnte die Einfüh-

rung und Betreuung der Doppik in allen Einrichtungen der Evangelischen Kirche in

Hessen und Nassau sicherstellen, für Einheitlichkeit sorgen und die Qualität der Fi-

nanzberichterstattung verbessern.

→ Umsetzungsstatus: nicht umgesetzt

→ Weiteres Vorgehen: Handlungsbedarf offen
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3. Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle und Haushaltsüberwachung

§ 44 Abs. 3 KHO sieht eine zeitnahe Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle in den Bü-

chern vor. Diese Vorgabe konnte im Haushaltsjahr 2023 nicht vollumfänglich eingehal-

ten werden. 

Im Haushaltsjahr 2023 wurden u.a. unterjährige Abgrenzungen, Verrechnungskonten

der liquiden Mittel sowie Investitionskosten und -vorgänge nicht abgegrenzt bzw. ge-

mäß den Vorschriften zur Bilanzierung (§ 57 KHO ff.) erfasst. Hierdurch konnte die An-

forderung Bücher zu führen, in denen alle mit dem Haushaltsvollzug verbundenen Er-

träge und Aufwendungen sowie der Bestand und die Veränderung des Vermögens und

der Schulden im System der doppelten Buchführung aufgezeichnet werden

(§ 44 KHO), nicht durchgehend erfüllt werden.

Bericht der Kirchenleitung, Drucksache Nr. 06/25, Synodenbeschluss Nr. 35 zur Umsetzung des Sy-
nodenbeschlusses Nr. 13.1 aus der 7. Tagung der 13. Kirchensynode (ohne Aktualisierung vom
22.9.2025)

Verantwortlichkeit Voraussetzung für Ab-

stellung

Anmerkung Zeitrahmen bis Ende bzw.

Jahresabschluss (JA)

Anordnende und Buchen-
de entfällt

Sobald Belege in Fibu ankommen,
erfolgt die Verbuchung innerhalb
von 3 Tagen. Probleme liegen eher
in der Weitergabe von Belegen an
Fibu durch Anordnende. 
Teilweise werden Buchungen in die
Jahresabschlussarbeiten einbezo-
gen und nicht in laufende Buchhal-
tung.

Teile der Feststellung werden
so weiterhin bestehen, da

Prozess der Abschlussbuch-
ungen nicht geändert wird. 

Zeitversatz wird geringer
durch entfallende Rückstän-

de bei Jahresabschlüssen.

Anordnende und Buchen-
de entfällt

Teilweise unterschiedliche Auffas-
sung über unterjährige Abgrenzun-
gen und Jahresabschlussbuchun-
gen. Aufgrund der dezentralen
Budgets werden einige Arbeiten
bewusst erst im Jahresabschluss
durchgeführt. Daran soll auch aus
arbeitsökonomischen Gründen
festgehalten werden.

Frühjahr 2026 für JA 2025, 
Teile der Feststellung werden
weiterhin bestehen, da Pro-

zess der Abschlussbuchungen
nicht geändert wird.

Schlussbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes

Hinsichtlich der zeitnahen Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen ist zu begrüßen, dass

der eingeführte digitale Rechnungseingangsprozess bereits zu einer deutlichen Ver-

besserung geführt hat. Gleichwohl werden aktuell nur die Eingangsrechnungen digital

erfasst und abgearbeitet; die Ausstellung von Rechnungen und internen Belegen er-

folgt weiterhin manuell und kann somit nach wie vor zeitverzögert sein. 

Unsere Empfehlung zur Einrichtung einer Bilanzierungsabteilung würde sich auch posi-

tiv auf die ordnungsgemäße Erfassung von Abgrenzungsbuchungen auswirken. Durch
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eine unmittelbare Beurteilung der Geschäftsverfälle vor der Buchung könnte der Ar-

beitsaufwand für den Jahresabschluss deutlich reduziert und eine zeitnahe, ordnungs-

gemäße Buchung sichergestellt werden, dies ist nach unserer Einschätzung arbeits-

ökonomisch zielführender.

→ Umsetzungsstatus Aufzeichnung von Geschäftsverfällen: überwiegend             
     umgesetzt
→ Abgrenzungen im Haushaltsjahr: teilweise umgesetzt

4. Inventur des Sachanlagevermögens 

Gemäß § 59 KHO ist die Inventur die Bestandsaufnahme aller Vermögensge gen stän de

und Schulden. Das Ergebnis der Inventur ist in einem Ver zeich nis (Inventar) zu sam-

men zufas sen, in dem alle Vermögensgegenstände und Schulden nach Art, Men ge und

Wert auf ge führt sind.

Für Vermögensgegenstände des Sachanlage vermö gens ist ei ne Bestandsaufnah me

al le drei Jahre ausreichend (§ 59 KHO i.V.m. § 3 Abs. 2 EBBVO). Die Kirchenver wal-

tung sowie ihre Einrichtungen und Zentren haben letztmals zum Stichtag

1. Januar 2022 ei ne körperliche Bestandsauf nahme der sächlichen Vermö gensge-

genstän de durchge führt. Diese war nach unseren Prüfungsergebnissen nicht ord-

nungsgemäß. Die nächste Inventur soll zum 31. Dezember 2025 erfolgen.

Bericht der Kirchenleitung, Drucksache Nr. 06/25, Synodenbeschluss Nr. 35 zur Umsetzung des Sy-
nodenbeschlusses Nr. 13.1 aus der 7. Tagung der 13. Kirchensynode (ohne Aktualisierung vom
22.9.2025)

Verantwortlichkeit Voraussetzung für Abstel-

lung

Anmerkung Zeitrahmen bis Ende bzw.

Jahresabschluss (JA)

Haushalt

Aufbau digitales Inventarver-
zeichnis einschließlich notwen-
diger finanzieller und personel-
ler Ressourcen

Durchführung Inventur
31.12.2025 2026

Schlussbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes

Das Rechnungsprüfungsamt begrüßt den Ansatz einer Inventur zum 31.12.2025 und

wird diesen im Rahmen einer Inventurbeobachtung begleiten. Gleichwohl weisen wir

darauf hin, dass die Einrichtung einer Bilanzierungsabteilung zielführend wäre, um die-

se Prozesse kontinuierlich zu betreuen, zu standardisieren und die Qualitätssicherung

zu gewährleisten.

→ Umsetzungsstatus: Terminplanung liegt vor

→ Wirksamkeit: Beurteilung nach der Inventur
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5. Handvorschüsse der Propsteien

Die Propsteien erhalten zur Ab wicklung von geringfügigen Barausla gen und un ab weis-

baren Bareinnahmen einen Handvorschuss. Die Props teien rechneten die Hand vor-

schüsse in den Haushaltsjah ren 2020-2022 nicht mit der Finanzbuchhaltung der Ge-

samtkirche ab. Fer ner wur den wei te re Leis tungser brin gungen über diese Kon ten ab ge-

wi ckelt. Auch auf die Vor la ge der Kon toaus zü ge der Props teien in der Fi nanz buchhal-

tung wur de teil wei se ver zich tet. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde von der Kirchenver-

waltung, auf Grundlage einer Aufforderung der Kirchenleitung, ein neues Verfahren zur

Abrechnung der Handvor schüsse vorgegeben. Eine abschließende Umsetzung erfolgt

ab dem Haushaltsjahr 2024.

Bericht der Kirchenleitung, Drucksache Nr. 06/25, Synodenbeschluss Nr. 35 zur Umsetzung des Sy-
nodenbeschlusses Nr. 13.1 aus der 7. Tagung der 13. Kirchensynode (ohne Aktualisierung vom
22.9.2025)

Verantwortlichkeit Stichpunkte/Voraussetzung

für Abstellung

Anmerkung Zeitrahmen bis Ende bzw.

Jahresabschluss (JA)

Fibu Fehlende Abrechnung der
Handvorschüsse : entfällt reduziert bereits ab 2023 Abstellung mit JA 2024

Fibu Fehlende Kontoauszüge der
Handvorschüsse: entfällt reduziert bereits ab 2023 Abstellung mit JA 2024

Fibu

Leistungsabrechnung über
Handvorschüsse außerhalb ge-
setzlicher Bestimmungen: nur
noch über die FiBu seit 2024

abgestellt in 2024 Abstellung mit JA 2024

Schlussbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes

Im Rahmen einer Follow-up Prüfung wurde das neue Verfahren zur Abrechnung der

Handvorschüsse im Bereich der Propsteien vom Rechnungsprüfungsamt bereits in

Stichproben geprüft. Die von der Kirchenleitung vorgegebenen Maßnahmen wurden im

Wesentlichen umgesetzt. Wir begrüßen ausdrücklich die nunmehr ordnungsgemäße

Abrechnung der Handvorschüsse in den Propsteien ab dem Haushaltsjahr 2024.

→ Umsetzungsstatus: Umgesetzt ab dem Haushaltsjahr 2024

→ Wirksamkeit: Die Maßnahmen sind wirksam
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6. Buchführung und Abrechnung der Liquiden Mittel 

Buchführung:

 Die Bücher der Gesamtkirche der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sind

ordnungsmäßig geführt. Die physische Belegfunktion ist grundsätzlich erfüllt. 

Bei einigen Stichproben konnten die Originalbelege nicht mehr vorgelegt werden, es la-

gen jedoch Buchungsanweisungen und Ersatzbelege vor. Die Verpflichtungen der

Schriftgutordnung – Anlage V Aufbewahrungsfristen, Kassationsplan sind zu beachten.

Bei den Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen war die

Buchführung in Teilen nicht so beschaffen, dass sie in angemessener Zeit einer sach-

verständigen dritten Person einen Überblick über die Geschäftsvorfälle vermittelt. Die

Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen

(§ 44 Abs. 2 KHO). Eine Abstimmung zwischen Haupt- und Nebenbuch ist nur einge-

schränkt möglich.

Abrechnung der Liquiden Mittel: 

Von den eingerichteten Zahlstellen, Handvorschüssen und Kassen sind Abrechnungen

zum Stichtag vorzulegen. Es wurde festgestellt, dass es unterschiedliche Abrechnungs-

verfahren gibt, die zu einem uneinheitlichen Ausweis innerhalb der Bilanzposition füh-

ren. Eine Umstellung des Abrechnungsverfahrens wurde bereits beim Zentrum Verkün-

digung, beim Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung sowie beim Studierendenwohn-

heim Darmstadt vollzogen. Eine Umstellung auf das neue Verfahren für alle Zahlstellen

und Handkassen soll bis Ende 2024 abgeschlossen werden.

Zum 31. Dezember 2023 wurden qualifizierte Bankbestätigungen angefordert. Für ei-

nige Konten wurden nur Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge vorgelegt. Die Prü-

fung der Salden erfolgte über alternative Prüfungshandlungen.  

Bericht der Kirchenleitung, Drucksache Nr. 06/25, Synodenbeschluss Nr. 35 zur Umsetzung des Sy-
nodenbeschlusses Nr. 13.1 aus der 7. Tagung der 13. Kirchensynode (mit Aktualisierung vom
22.9.2025)

Verantwortlichkeit Stichpunk-

te/Voraussetzung für Ab-

stellung

Anmerkung Zeitrahmen bis Ende

bzw. Jahresabschluss

(JA)

im Rahmen der digitalen
FiBu

Teilweise keine Originalbele-
ge. Anbindung aller Bereiche
an enaio

Solange Papierbelege vorliegen, ist
ein Schwund von abgelegten Belege
nicht auszuschließen. Finalisierung
des in 2025 begonnenen, flächen-
deckenden Digitalisierungsprozess
der in 2026 dieses Thema abschlie-
ßen wird.

2026 für Eingangsrechnun-
gen, weitere Belegarten je
nach Konzeption und Rol-

lout-Fortschritt der papier-
losen Finanzbuchhaltung
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FiBu
Zeitnahe Nachvollziehbarkeit
bei Fo/Vbl nicht gegeben:
keine

Umgliederungen aufgrund Auswei-
sänderungen werden perspektivisch
auf niederiges Niveau sinken. Um-
gliederungen aufgrund kreditori-
scher Debitoren/ debitorischer Kre-
ditoren bleiben weiterhin bestehen

2026
für Teile, die umgesetzt

werden

FiBu
Untersch. Abrechnungsver-
fahren bei Handkassen Zahl-
stellen: entfällt

alle Einrichtungen bis auf 2 sind um-
gestellt auf einheitliches Verfahren 2025

Schlussbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes

Das Rechnungsprüfungsamt hat erneut festgestellt, dass bei Forderungen und Ver-

bindlichkeiten nicht immer in angemessener Zeit ein vollständiger Überblick über alle

Geschäftsvorfälle möglich ist. Diese Situation ergibt sich insbesondere daraus, dass die

Buchhaltung im Bereich der Haupt- und Nebenbücher sowie der Berichte aus MACH

weiterhin nicht optimal eingerichtet ist.

Bezüglich der Abrechnung der liquiden Mittel bleiben unsere Prüfungsfeststellungen zu

den verschiedenen Verfahren bestehen. Es ist weiterhin anzustreben, dass in der Ge-

samtkirche und in allen Sondervermögen einheitliche Verfahren angewendet werden,

um Transparenz und Vergleichbarkeit zu verbessern.

Hinsichtlich der Vollständigkeit der bestehenden Bankkonten wurde eine Inventarisie-

rung vorgenommen. Wir begrüßen ausdrücklich, dass die entsprechenden Prüfungs-

feststellungen mittlerweile abgestellt wurden.

→ Umsetzungsstatus Forderungen/Verbindlichkeiten: teilweise umgesetzt

→ Umsetzungsstatus liquide Mittel: umgesetzt

7. Fehlender Jahresabschluss des Schulwerks der Evangelischen Kirche
in Hes sen und Nas sau zum 31. De zember 2023 

Zum 31. Dezember 2023 konnte für das Schulwerk der Evangelischen Kirche in Hes-

sen und Nas sau als gesamtkirchliche Einrichtung kein Jahresabschluss zum 31. De-

zember 2023 zur Prü fung vorgelegt werden. Dies stellt ei nen Ver stoß ge gen § 25 Abs.

2 KHO dar.

Die Geschäfts führung hat zum 31. Dezember 2023 keinen Jahres abschluss aufge stellt

und somit ge gen § 8 Abs. 3 c der Satzung verstoßen.        

Im Sondervermögen sowie den Verpflichtungen gegenüber Sondervermögen wird zum

31. Dezember 2023 die Bilanzsumme des Jahresabschlusses zum 31. Dezem ber 2022

bi lan ziert.
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§ 44 Abs. 3 KHO sieht eine zeitnahe Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle in den Bü-

chern vor. Diese Vorgabe konnte im Haushaltsjahr 2023 nicht einge halten werden. 

Der Jahresabschluss des Schulwerks zum 31. Dezember 2022 wurde einer prüferi-

schen Durchsicht unterzogen und wird mit ei nem eingeschränkten Bestätigungsver-

merk ohne Entlastungsempfehlung ver se hen. Die Ein schrän kung be zieht sich auf die

Haus halts- und Wirtschaftsfüh rung im Haus halts jahr 2022.

Die tat säch lichen wirtschaftlichen Gegebenheiten im Haushaltsjahr 2022 und 2023 ent-

sprechen in Teilen nicht den Ausführungen des Haushaltsplanes im Unter bud get 0080

Evangelisches Schulwerk in Hessen und Nassau, da ins beson dere das Gymnasium

Bad Marienberg gGmbH rechtlich noch nicht in das Schul werk der Evan gelischen Kir-

che in Hessen und Nassau überführt wurde. Ferner wer den Vermögenswerte noch in

der Ev. Grundschule Freienseen gGmbH sowie Evange li schen Grundschule

Weiten-Gesäß gGmbH bilanziert. Insofern ergibt sich kei ne voll ständige Vermögens-,

Finanz- und Ergebnislage gemäß dem Haushaltsgesetz 2022 im Schulwerk. 

Des Weiteren ist der Jahresabschluss des Schulwerks rechtzeitig zu erstellen (§ 25

Abs. 2 KHO). Daher erfolgte beim Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 die Auf la-

ge an das Schulwerk, bis zum Jah res ab schluss zum 31. De zem ber 2024 der Ge samt-

kir che die noch fehlen den Jah res ab schlüsse des Schul werks auf zu stellen.

Bericht der Kirchenleitung, Drucksache Nr. 06/25, Synodenbeschluss Nr. 35 zur Umsetzung des Sy-
nodenbeschlusses Nr. 13.1 aus der 7. Tagung der 13. Kirchensynode (mit Aktualisierung vom
22.9.2025)

Verantwortlichkeit Voraussetzung für Ab-

stellung

Anmerkung Zeitrahmen bis Ende bzw.

Jahresabschluss (JA)

Schulwerk

vollständige Integration al-
ler Schulen in die Finanz-
buchhaltung des Schul-
werks (derzeit ev. Gymna-
sium Bad Marienberg aus-
stehend)

Integration des Gymnasiums inkl.
Immobilien ins Schulwerk wurde
am 18.09. von der KL beschlossen.

2026 (für die Integration aller
Teile in Schulwerk)

Schulwerk

Integration des ev. Gymna-
siums Bad Marienberg
(operativer Betrieb) in
Schulwerk, Beschluss Kir-
chenleitung, vollständige
bilanzielle Übernahme

Grundschul-GmbHs befinden sich
in Abwicklung. Bilanzpositionen
wurden übernommen. 

2026 (JA 2025)

Schulwerk Aufarbeitung zurückliegen-
de Jahresabschlüsse

Die Erstellung der Jahresabschlüs-
se ist als Regelaufgabe zum 1. Ja-
nuar 2023 der Regionalverwal-
tung Rhein-Lahn-Westerwald
übertragen worden. Die zurücklie-
genden Jahresabschlüsse werden
im Jahr 2025 (Jahresabschlüsse
2022-2024) aufgeholt.

2026 (JA 2025)
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Schlussbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes

Das Rechnungsprüfungsamt nimmt die Ausführungen der Kirchenleitung zur Errichtung

des Schulwerks zur Kenntnis. Es wird ersichtlich, dass die vollständige Abbildung der

Vermögens- und Ertragslage erst für den Jahresabschluss 2025 vorgesehen ist. Die

vollständige Abbildung der Vermögens- und Ergebnislage wird ab 2026 erwartet; bis

dahin besteht eingeschränkte Übersicht sowohl über das Schulwerk selbst als auch

über die Gesamtkirche, die durch Verrechnungen betroffen ist.

Aus unserer Sicht verdeutlicht dies erneut den Bedarf nach einer eigenständigen Bilan-

zierungs- und Bewertungsabteilung innerhalb der Kirchenverwaltung, die rechtliche und

betriebswirtschaftliche Fragen bei der Errichtung neuer Körperschaften systematisch

begleiten kann, um zukünftige Errichtungen neuer Körperschaften u.a. effizienter und

rechtssicher begleiten zu können.

→ Umsetzungsstatus: offen

→ Verantwortung/weiteres Vorgehen: teilweise unklar/Frist zur Umsetzung           
     bekannt

8. Ordnungsmäßigkeit der Daten und Datenverarbeitungssysteme sowie
Prozessbeschreibungen zu den Datenverarbeitungen in der Finanz-
buchhaltung

Die Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung i.S.v. § 44 KHO setzt auch

eine Beurteilung der Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und Datenver-

arbeitungssysteme voraus. Daher nehmen wir zur Ordnungsmäßigkeit der Buchfüh rung

und zur Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und Da ten-

verarbeitungssysteme Stellung.

Im Rahmen unse rer Aufbau- und Funktionsprüfung der Software MACH haben wir ins-

besondere folgende Anhaltspunkte für Schwachstellen hin sicht lich der Si cherheit der

verarbeiteten rechnungslegungsre levanten Daten und Da tenver ar bei tungssysteme

fest gestellt:

•  Das systemseitig eingerichtete Berechtigungskonzept in MACH unterstützt nicht

vollumfänglich das interne Kontrollsystem. Bei der Prüfung zeigten sich Abwei-

chungen im Rollen- und Recht ekonzept zwischen SOLL- und IST-Zu stand im All-

gemeinen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Rollen- und Recht ekonzept

nicht vollumfänglich eingehalten wird. Es ist in seinem Aufbau nicht vollständig

und an ge mes sen und nicht wirksam implemen tiert und somit als Teil des inter nen

Kon troll systems nicht hinreichend verlässlich. Erneut wur de die feh ler hafte Ver-

gabe von Rechten sowie sy stem seitige Fehl kon fi gu ra tio nen durch den Soft-

warehersteller festgestellt. Eine sy stemsei tige Aus wer tung der zu ge ordneten und

ver gebenen Rol len und Rech te ist wei terhin nur für den Be reich der Rollen, nicht
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aber für die zugehörigen Rech te, möglich.

•  Für die zur Finanz buch haltung ursprünglich eingesetzte Software MACH C/S

Ver sion 1.0 und mein ERP Version 3.0 liegt ei ne Software be schei nigung nach

IDW PS 880 der PKF Fas selt Sch la ge Partner schaft mbH, Ham burg, vom

8. Juni 2023 vor. Dabei wurden die da mals eingeführten Module Fi nanz buchhal-

tung, An la gen buch hal tung und Kon to kor rent buch hal tung be urteilt, mit dem Er-

gebnis, dass bei sach gerechter Anwendung, Konfiguration und entsprechender

Ausgestaltung der Verarbeitungsverfahren ei ne Rech nungs legung er möglicht

wird, die den Grund sät zen ord nungsmä ßiger Buch füh rung entspricht.

•  Die bei der Gesamtkirche der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ein-

ge setz ten Folgeversionen, Module und Modifikationen der Software MACH ge hen

in we sent li chen Teilen nicht in die Softwarebescheinigung mit ein. Hierun ter fal len

bspw. das Be richts wesen, Kassengemeinschaft, Partner- und Mandan ten ver wal-

tung, Be rechti gungskonzept für Benutzer sowie sämtliche Schnittstellen aus Vor-

syste men (Personalabrechnung, Sparkontenverwaltung, Zuweisungs sys tem

u.a.). 

Da sich die vorliegende Softwarebescheinigung nur auf den Auslieferungs zu-

stand der Software MACH bezieht und die eingesetzten Module und Modifi ka tio-

nen hier bei nicht berücksichtigt werden, kann diese nicht zur Beurteilung der Ord-

nungs mä ßigkeit herangezogen werden. Wir empfehlen, die in der Evangeli schen

Kir che in Hessen und Nassau eingesetzten Module und Modifikationen ei ner ex-

ternen Prüfung zu unterziehen. 

•  Der überwiegende Teil des Buchungsvolumens im Haushaltsjahr 2023 - vor al-

lem die automatisierten Buchungen - wurde durch ex ter ne Be nutzer / Dienstleis-

ter ge tä tigt. In wie weit ei ne Au to risie rung und Ab stim mung der ein zel nen Ge-

schäfts vor fäl le stattge fun den hat, konnte nicht ab schlie ßend ge klärt werden.

Schriftli che Ver ein barun gen mit den externen Dienst leistern lie gen hier zu über-

wiegend, aber nicht voll um fassend, vor.

Die in der Finanzbuchhaltung hinterlegten Standardauswertungen (bspw. Kon-

tenabstimmliste) liefern teilweise und temporär inkonsistente und fehlerhafte Ergebnis-

se.

Die Prozessbeschreibungen zu Datenverarbeitungen in der Finanzbuchhaltung, insbe-

son dere zwischen der Gesamtkirche der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau,

der ECKD KIGST GmbH und der ECKD Service GmbH, konnten im Entwurf vor ge legt

wer den. Wir emp feh len er neut ei ne zeit na he Umsetzung.
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Bericht der Kirchenleitung, Drucksache Nr. 06/25, Synodenbeschluss Nr. 35 zur Umsetzung des Sy-
nodenbeschlusses Nr. 13.1 aus der 7. Tagung der 13. Kirchensynode (mit Aktualisierung vom
22.9.2025)

Verantwortlichkeit Stichpunkte/Voraussetzung für Abstellung Anmerkung Zeitrahmen bis En-

de bzw. Jahresab-

schluss (JA)

HS-OIT

Soll-Ist Abweichungen bei Rollen und Rechtekon-
zept: Die bekannten Abweichungen wurden zeit-
nah behoben. Aktuell sind keine Inkonsistenzen be-
kannt. 

entfällt bereits umgesetzt

HS-OIT

Grundlegender Aufbau des Rechte- und Rollenkon-
zepts nicht angemessen und fehlerhaft implemen-
tiert: Die bekannten Abweichungen wurden zeit-
nah behoben. Aktuell sind keine Inkonsistenzen be-
kannt.
Eine Neukonzeption des Rechte- und Rollenkon-
zepts wird zur Version 9.0 wegen softwareseitigen
Anpassungen notwendig und voraussichtlich umge-
setzt.

entfällt Herbst 2026

HS-OIT

Systemseitige Fehlkonfigurationen führen zu feh-
lerhaften Rechtevergaben: Die bekannten Abwei-
chungen wurden zeitnah behoben. Aktuell sind kei-
ne Inkonsistenzen bekannt.

entfällt bereits umgesetzt

HS-OIT

Nutzungen von Softwarebestandteilen, die nicht
durch Software-bescheinigung testiert sind: Da die
Hauptversionen von der MACH AG nach IDW-Stan-
dard zertifiziert werden, ist bisher kein Bedarf ge-
sehen worden, kundenseitig eine zusätzliche Zerti-
fizierung zu beauftragen.

entfällt kein Zeitbedarf erfor-
derlich

HS-OIT

Standardauswertungen liefern teilweise inkonsis-
tente Ergebnisse: Die gemeldeten Fehler wurden
zeitnah behoben. Aktuell sind keine Inkonsistenzen
bekannt. 

entfällt bereits umgesetzt

Lieferanten der Im-
porttabelle und
Dienstleister

Überwiegender Teil Buchungsvolumen durch exter-
ne Benutzer/ Dienstleister: ein grundlegender An-
passungsbedarf der Import- und Exportlisten, Aus-
führung könnte auch vollständig intern erfolgen,
Ressourcen sind abzuwägen

Nachvollziehbarkeit mit
Dienstleister (ECKD)
getroffen. Abgestellt
mit der DO54715
von13.11.2019  und
präzisiert  zum
16.01.2024 DO076204

bereits umgesetzt
bzw. kein Anpas-

sungsbedarf

HS-OIT Fertigstellung Prozessbeschreibung

Die für Prozessbe-
schreibungen zuständi-
ge Stelle ist aktuell
nicht besetzt. Die Er-
stellung der Prozessbe-
schreibung wird nichts-
destotrotz für 2026 an-
gestrebt.

Q1 2026
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Schlussbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes

Das Rechnungsprüfungsamt weist darauf hin, dass die Beanstandungen im Bereich

der Ordnungsmäßigkeit der Daten und Datenverarbeitungssysteme insbesondere auf

die durchgeführten Kassenprüfungen in der Gesamtkirche und den Regionalverwaltun-

gen zurückgehen. Dabei wurde eine eingeschränkte Kassensicherheit festgestellt, ins-

besondere im Zusammenhang mit dem Rollen- und Rechtekonzept. Zwar ist inzwi-

schen eine Auswertung der Rollen möglich, nicht jedoch eine systemseitige Auswer-

tung der einzelnen Rechte. Damit bleibt die Übersicht über die tatsächlich vergebenen

Rechte in der Gesamtkirche und den Regionalverwaltungen weiterhin eingeschränkt.

Die Einführung der neuen Version des Rollen- und Rechtekonzeptes wurde vom Früh-

jahr 2026 auf den Herbst 2026 verschoben. Angesichts des Zeitraums und des damit

verbundenen Risikos seit der Kassenprüfung erachten wir diesen Fortschritt als unzu-

reichend.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die eingesetzte Software MACH sowie die

angrenzenden und nachgelagerten Software-Produkte weiterhin nicht zertifiziert wur-

den. Die vorgelegten Softwarebescheinigungen sind insbesondere für Systeme ohne

Customizing gültig und daher nicht auf die eingesetzten Anwendungen übertragbar.

Hier besteht weiterhin Handlungsbedarf. Fehler in Standardauswertungen bestehen

weiterhin im Einzelfall. 

Hinsichtlich der Autorisierung und Abstimmung von Buchungen durch externe Dienst-

leister weist das Rechnungsprüfungsamt darauf hin, dass diese Prozesse im kommen-

den Jahresabschluss schwerpunktmäßig geprüft werden, um die Umsetzung der ent-

sprechenden Maßnahmen nachzuvollziehen.

Hinsichtlich der fehlenden Prozessbeschreibung ist festzuhalten, dass sich der Zeitrah-

men von Q2/2025 auf Q1/2026 verschoben hat, was weiterhin die Nachvollziehbarkeit

der Buchhaltung in den betroffenen Bereichen beeinträchtigt.

→ Umsetzungsstatus Rollen- und Rechtekonzept: offen

→ weiteres Vorgehen: Frist zur Umsetzung teilweise unklar

9. IT-Sicherheit und Notfallkonzept für die in der Finanzbuchhaltung re-
levanten Sys teme 

Im Rahmen unserer Ordnungsmäßigkeitsprüfungen der für die Finanzbuchhal tung re-

levanten IT-Systeme, hinsichtlich der IT-Sicherheit sowie vorhandener Notfallkonzep te,

wurden folgende Feststellungen getroffen:

•  Für die Gewährung einer ausreichenden und angemessenen IT-Sicherheit bei den

für die Finanz buchhaltung relevanten Systemen fehlen personelle sowie fi nan zielle

Res sour cen. Die Finanzbuchhaltungsprogramme, die zentral und dezentral ge nutzt
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wer den, sowie deren Vorsysteme wie bspw. KIDICAP und Ki ta-Bü ro, wer den unter

dem Aspekt der IT-Sicherheit nicht hinreichend betrach tet.

•  Eine den aktuellen IT-Risiken entsprechende Sensibilisierung der Mitarbei ten den

findet flächendeckend, auch für die Vorsysteme und Fachabteilungen au ßerhalb

der Finanzbuchhaltung, nicht vollumfänglich statt.

•  Die IT-Ausstattung der auf die Finanzbuchhaltungssoftware und deren Vorsyste-

me zugreifenden Verwaltungen und Stellen ist sehr hete ro gen. Hie raus kön nen

weitere IT-Sicherheitsrisiken resultieren.      

Ein vollständiges Notfallkonzept für die re levanten IT-Systeme in der Finanz buch hal-

tung nach dem Standard des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor ma tions tech nik

(BSI) o. ä. konnte nicht vorgelegt werden. Der BSI-Standard 200-4, auch be kannt als

"Notfallmanagement", beschreibt, wie ein Not fallkon zept zu er stellen ist, wie die Konti-

nui tät der Pro zes se si cherges tellt werden kann und wie die Aus wirkungen eines IT-Not-

falls mi ni miert wer den können. Wir emp fehlen die Umset zung dieses Standards oder

ei nes ver gleich baren Rah men werks.

Bericht der Kirchenleitung, Drucksache Nr. 06/25, Synodenbeschluss Nr. 35 zur Umsetzung des Sy-
nodenbeschlusses Nr. 13.1 aus der 7. Tagung der 13. Kirchensynode (mit Aktualisierung vom
22.9.2025)

Verantwortlichkeit Stichpunkte/Voraussetzung für Abstel-

lung

Anmerkung Zeitrahmen bis Ende bzw.

Jahresabschluss (JA)

HS-OIT

Personalausstattung hinsichtlich IT-Sicher-
heit in Fibu nicht ausreichend, Finanzmittel
ebenfalls zu niedrig: Aufgrund der Verschie-
bung O-IT Leitung und CIO wird die bisheri-
ge Stelle 14 weitere Monate nicht besetzt.
Eine zusätzliche Stelle wurde genehmigt und
ist ausgeschrieben, Bewerbungsgespräche
finden im Oktober statt.

 voraussichtlich 2026

HS-OIT

Personalausstattung hinsichtlich IT-Sicher-
heit in Fibu nicht ausreichend, Finanzmittel
ebenfalls zu niedrig: Eine intensive Betrach-
tung der Systeme oder ein Audit der Softwa-
re ist nicht möglich, da die Quellcodes nicht
vorliegen und der Aufwand zur Prüfung als
sehr hoch eingeschätzt wird. Der Betrieb fin-
det in einem ISO 27001 zertifizierten Re-
chenzentrum statt.

entfällt Terminierung aktuell nicht
möglich 
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Zusammenspiel IT, Fi-
Bu, Haushalt

Sensibilisierung von Mitarbeitenden für Fi-
bu-bezogenen IT-Risiken unzureichend: Ein
Schulungskonzept für
"Fibu-bezogene-IT-Risiken" muss im We-
sentlichen durch den Fachbereich Finanz-
buchhaltung erarbeitet und bereitgestellt
werden. 

Der generellen Aussage, dass die Mitarbei-
tenden für die Themen Datenschutz und
IT-Sicherheit stärker sensibilisiert werden
sollten, kann zugestimmt werden. 

Hinweise auf aktuelle
Risiken erfolgen per
Anschreiben durch Fi-
nanzbuchhaltung/
Haushalt und Control-
ling. 

Aus Kapazitätsgründen nicht
bezifferbar.

alle Bereiche/ Stand-
orte

Risiken, da IT-Ausstattung, mit der auf Fi-
bu/Vorsysteme zugegriffen wird sehr hete-
rogen ist: Es gibt innerhalb der EKHN keine
einheitliche Ausstattung mit Endgeräten.
Insgesamt gibt es keine Übersicht über die
zum Einsatz kommenden Systeme und Soft-
ware.

Derzeit wird ein zentraler Einkauf von Hard-
und Software vorbereitet und erprobt. Hier-
über können die Einrichtungen künftig ein-
heitliche IT-Ausstattung beziehen (siehe
Nummer 9a).

entfällt Terminierung aktuell nicht
möglich 

HS-OIT

Notfallkonzept für relevante Systeme in
FIBU nicht vorhanden: Die Sicherstellung ei-
nes Notfallkonzeptes für den Betrieb ist
durch die Zertifizierung des Rechenzentrums
gegeben.

entfällt bereits umgesetzt

Schlussbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes

Das Rechnungsprüfungsamt weist darauf hin, dass eine ausreichende und angemes-

sene IT-Sicherheit für die Kirchenverwaltung und angeschlossene Einrichtungen heut-

zutage zwingend erforderlich ist. Vor diesem Hintergrund ist der derzeitige Zeitrahmen

bis voraussichtlich 2026 aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes nicht

verhältnismäßig, da die bestehenden Risiken erhebliche Auswirkungen auf die Finanz-

buchhaltung und die Finanzen unserer Kirche haben können.

Bezüglich der IT-Vorsysteme, wie bspw. KIDICAP und Kita-Büro, geht es nicht um das

Auslesen von Quellcodes, sondern um die Prüfung von Rollen- und Rechtevergaben

analog der Buchhaltungssoftware MACH, Backup-Verfahren und vergleichbare Sicher-

heitsaspekte. Diese Systeme werden derzeit nicht in ausreichendem Umfang in Risiko-

beurteilungen berücksichtigt. Eine konkrete Terminierung und Planung sollte daher ge-

prüft werden.

Darüber hinaus stellt die Sensibilisierung der Mitarbeitenden ein zusätzliches Risiko

dar, das in der aktuellen Planung unzureichend berücksichtigt wird. Hinsichtlich der he-

terogenen Vorsysteme und IT-Ausstattung wird das Rechnungsprüfungsamt die Situa-
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tion im Rahmen des IT- und Digitalisierungsprojektes weiter prüfen und erwartet hier

zusätzliche Erkenntnisse.

Schließlich erachten wir das vorgelegte Notfallkonzept als unzureichend. Es geht hier-

bei nicht allein um ein Sicherheitskonzept für ein zertifiziertes Rechnungssystem, son-

dern um ein umfassendes Sicherheitskonzept für die Kirchenverwaltung sowie die an-

geschlossenen Einrichtungen, insbesondere die Regionalverwaltungen, das sich an

BSI-Standards orientiert. Wir empfehlen dringend, ein derartiges Konzept einzuführen,

umzusetzen und zu kommunizieren, um die IT-Risiken und Gegenmaßnahmen ange-

messen zu adressieren.

→ Umsetzungsstatus: teilweise nicht umgesetzt

→ Wirksamkeit: Risiko unverändert

10. Prüfung der Abrechnung der Beihilfe in Krankheits-, Geburts-, Pflege-
und sons ti gen Fällen

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Abrechnung der Beihilfe in Krankheits-, Geburts-,

Pflege- und sonstigen Fällen bei einem von der Gesamtkirche beauftragten Dienstleis-

ter im Haushaltsjahr 2023 geprüft. Un ter Ein hal tung der Berufspflichten wurde eine

koordinierte Prüfung mit dem Rechnungs prüfungs amt der Evangelisch-Lutherischen

Kirche in Bayern durch geführt. Folgende wesentliche Fest stellung war zu treffen:

Bei der Datenqualität und dem internen Kontrollsystem des beauftragten Dienst leis ters

be stan den er heb li che De fi zite: We gen fehlender technischer und organi sa tori scher

Spezi fika tio nen hat die Prü fung Hinweise auf datenschutzrechtliche Män gel erge ben,

die dem Dienst leister und auch der Kirchenverwaltung als verant wort liche Stel le im Ein-

zel nen kommu niziert wurden. Es erging ein gesonderter Prü fungsbericht. Ei ne Ab stim-

mung mit dem Be auf trag ten für den Da ten schutz der EKD, als zu ständi ge Aufsichtsbe-

hörde, ha ben wir emp foh len.

Anlage zur Drucksache Nr. 61/25 B

PDF-Seite 143



Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
- Gesamtkirche - Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31.12.2023

54    Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Bericht der Kirchenleitung, Drucksache Nr. 06/25, Synodenbeschluss Nr. 35 zur Umsetzung des Sy-
nodenbeschlusses Nr. 13.1 aus der 7. Tagung der 13. Kirchensynode (mit Aktualisierung vom
22.9.2025) 

Verantwortlichkeit Voraussetzung für Abstel-

lung

Anmerkung Zeitrahmen bis Ende bzw.

Jahresabschluss (JA)

Servicecenter Personal-
verwaltung

Die Bearbeitungszeiten wer-
den regelmäßiger, jedoch
nicht ganzjährig eingehalten. 

Es wurden deutliche qualitati-
ve Veränderungen auch über
die Anwendung eines ange-
passten Beihilfeantrags er-
reicht.  

Die Bearbeitungszeit könnte
ganzjährig nur bei enormen
personellen Überkapazitäten
eingehalten werden. 
Eine mängelfreie Beihilfesach-
bearbeitung würde sich in deut-
lich höheren Servicekosten bzw.
u.U. einem negativen
Kosten-Nutzen-Verhältnis nie-
derschlagen.  

Bei den Bearbeitungszeiten ist
keine absolute Lösung abseh-
bar. Die qualitativen Mängel

wurden eingehender mit dem
RPA im Gespräch erörtert und
bewegen sich nach den bereits
durchgeführten Anpassungen

in einem akzeptablen Maß.
Dennoch werden weitere An-

passungen vorgenommen
werden, um diese in einen gu-

ten Bereich zu überführen.  

Servicecenter Personal-
verwaltung

Trennung der Datenbestände
der EKHN vom Bestand der
übrigen Servicenehmer des
BBZ. Abstimmung mit Dienst-
leister 

Im Austausch mit dem RPA im
Februar 2025 wurde ein ge-
meinsamer Lösungsansatz skiz-
ziert, der eine Trennung der Da-
tenbestände der EKHN vom Be-
stand der übrigen Serviceneh-
mer des BBZ vorsieht. Eine an-
gefragte Rückmeldung des BBZ
liegt derzeit nicht vor.

Herbst 2025, sofern Trennung
gelingt

Schlussbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes

Das Rechnungsprüfungsamt begrüßt die erkennbaren Anstrengungen des Servicecen-

ter Personalverwaltung der Kirchenverwaltung ausdrücklich – insbesondere die spürba-

ren Fortschritte bei den Bearbeitungszeiten sowie die Verbesserung der Bearbeitungs-

qualität. Diese Entwicklung ist ein positives Signal für eine verlässliche und effiziente

Verwaltungspraxis innerhalb unserer Kirche.

Gleichwohl bleiben im Bereich des Datenschutzes unsere Bedenken bestehen. Wir hal-

ten es weiterhin für geboten, die aufgeworfenen Fragen in enger Abstimmung mit dem

Datenschutz der EKD, als zuständigen Aufsichtsbehörde, zu klären. Damit soll sicher-

gestellt werden, dass mögliche Datenschutzrisiken rechtzeitig abgewendet werden.

→ Umsetzungsstatus: teilweise umgesetzt

→ Wirksamkeit: Datenschutzrisiko unverändert
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11. Verzeichnis von Rechtsstreitigkeiten

Bei der Ermittlung der sonstigen Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Bereich des

Personalwesens sowie weiterer Rechtsbereiche in der Gesamtkirche konnte kein Ver-

zeichnis über die Verfahren sowie mögliche Schadenspotenziale vorgelegt wer den. Die

Prüfung der Vollständigkeit dieser Position musste über alternative Prüfungs hand-

lungen erfolgen. Wir empfehlen erneut, ein solches Verzeichnis zu führen.

Bericht der Kirchenleitung, Drucksache Nr. 06/25, Synodenbeschluss Nr. 35 zur Umsetzung des Sy-
nodenbeschlusses Nr. 13.1 aus der 7. Tagung der 13. Kirchensynode (mit Aktualisierung vom
22.9.2025)

Verantwortlichkeit Voraussetzung für

Abstellung

Anmerkung Zeitrahmen bis Ende bzw.

Jahresabschluss (JA)

Stabsbereich-Recht entfällt
Wird durch den juristischen
Dienst ab Jahresabschluss 2024
geleistet. 

JA 2024

Schlussbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes

Das Rechnungsprüfungsamt begrüßt, dass das Verzeichnis der Rechtsstreitigkeiten

entgegen der ursprünglichen Planung nunmehr bereits zum Jahresabschluss 2024 vor-

gelegt werden soll. Im Rahmen unserer Prüfung werden wir die zugrundeliegenden

Prozesse begleiten, insbesondere hinsichtlich der Vollständigkeit, damit auch Sonder-

vermögen, Einrichtungen und weitere Tätigkeitsbereiche angemessen erfasst werden.

→ Umsetzungsstatus: In Umsetzung 

→ Verantwortung: Verantwortlichkeiten bekannt
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